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Vorbemerkungen
Vorlage

Der RH erstattet dem Nationalrat gemafR Art. 126d Abs. 1 Bundes—Verfassungs-
gesetz nachstehenden Bericht Gber Wahrnehmungen, die er bei einer Gebarungs-
Uberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfallige GegenauRe-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmannische
Auf—und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage Gber die Website
des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfligbar.
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u.a. unter anderem

URG Unternehmensreorganisationsgesetz

WIFO Osterreichisches Institut fir Wirtschaftsforschung
Z Ziffer

z.B. zum Beispiel
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Naturgefahren und Landse

Raft;\Follow—u

p—Uberpriifung

Das Bundesforschungs— und Ausbildungs-
zentrum flr Wald, Naturgefahren und
Landschaft wurde 2005 ausgegliedert. Es
erhielt eine gedeckelte Basiszuwendung in
Hohe von 15,50 Mio. EUR, die ab 2023 um
2 Mio. EUR erhoht wurde.

NEGATIVE JAHRESERGEBNISSE

SEIT 2018

Das Bundesforschungszentrum engagier-
te sich intensiv in der Abwicklung von Pro-
jekten zu Waldthemen. Damit lukrierte es
zwar hohere Erlose, seine wirtschaftliche
Situation hatte sich jedoch verschlechtert.
So flihrten z.B. der erhéhte Personalauf-
wand, nicht kostendeckende Projekte,
nicht kostendeckende Unterkunfts— und
Verpflegungsbetriebe der forstlichen Aus-
bildungsstatten sowie steigende Mietkos-
ten am Standort Traunkirchen zu héheren
Aufwendungen. Die Jahresergebnisse
waren ab dem Jahr 2018 negativ.

BAUPROJEKT TRAUNKIRCHEN:

42,70 MIO. EUR

Mit dem Bauprojekt in Traunkirchen ver-
folgten das Landwirtschaftsministerium
und das Bundesforschungszentrum das
Ziel, die Forstfachschule Waidhofen an der
Ybbs (eine nachgeordnete Dienststelle
des Ministeriums) und die Forstliche Aus-
bildungsstatte Gmunden/Ort (eine Einheit
des Bundesforschungszentrums) an einen
Standort zu konzentrieren. Die Endab-
rechnung lag im Janner 2023 vor. Im Ver-
gleich zur Planung aus dem Jahr 2014, die
von 17,20 Mio. EUR Gesamtkosten und
einer Nutzflaiche von 7.100 m? ausging,
betrugen nach Erweiterungen bzw. Aus-
stattungsverbesserungen des Projekts die
Gesamtkosten 42,70 Mio. EUR; die Nutz-
flache lag bei rd. 15.000 m?2.

EIN VIERTEL DER GESAMTFLACHE
UNGENUTZT

Das Bundesforschungszentrum trat als
Hauptmieter fir die Gesamtflache auf,
das Landwirtschaftsministerium miete-
te davon 32 % fur die Forstfachschule
und 26 % fiur einen Naturgefahren— und
Forschungscluster. Da das Ministerium
nur einen kleinen Teil der Flache des
Naturgefahren— und Forschungsclusters
nutzte, blieb fast ein Viertel der Gesamt-
fliche ungenutzt. Die Leerstandskosten
dafir beliefen sich per Janner 2023 auf
32.800 EUR monatlich.
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WIRKUNGSBEREICH
e Bundesministerium fir Land— und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum
fir Wald, Naturgefahren und Landschaft;
Follow—up—Uberpriifung

Prafungsziel

Der RH Uberprifte von November 2022 bis Februar 2023 das Bundesforschungs—
und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren und Landschaft sowie das Bun-
desministerium fir Land— und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, um
den Stand der Umsetzung von Empfehlungen aus seinem Vorbericht , Bundesfor-
schungs— und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren und Landschaft”
(Reihe Bund 2020/16) zu beurteilen. Dariber hinaus Uberprifte der RH die wirt-
schaftliche Situation des Bundesforschungszentrums sowie die Entwicklungen am
Standort Traunkirchen. Die inhaltliche Prifung der Endabrechnung fir den Standort
Traunkirchen sowie die Beurteilung der Erfillung des Bildungsauftrags an den forst-
lichen Ausbildungsstatten waren nicht Inhalt der Follow—up—Uberpriifung.

Kurzfassung

Das Bundesforschungszentrum setzte von zehn Uberpriften Empfehlungen des
Vorberichts zwei um; vier Empfehlungen setzte es teilweise und vier nicht um. Das
Bundesministerium fur Land— und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
(in der Folge: Ministerium) setzte von sechs Uberpriften Empfehlungen des Vorbe-
richts vier um und zwei teilweise um: (TZ 1, TZ 27)

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXV11.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)
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Abbildung 1:  Umsetzungsstand ausgewahlter Empfehlungen aus dem Vorbericht!

B umgesetzt
teilweise umgesetzt
B nicht umgesetzt

¢ nachhaltiges und tragfahiges
Finanzierungskonzept;
dem vorausgehend Aufgaben-
kritik sowie Einsparungsziele
Forstliches Bildungszentrum und —maRknahmen
Traunkirchen: Prifung Kaufoption

¢ an das Leistungsspektrum
Adaptierung des Anstellungsvertrags angepasste Fiihrungsspannen
mit dem Leiter des

Bundesforschungszentrums

¢ Entscheidung tUber Nutzung
des Naturgefahren—und

budgetédre Bedeckung Forschungsclusters zur

der zusatzlichen Aufgaben Reduktion der Leerstands-

des Bundesamts fur Wald kosten

Bundesforschungs—

und Ausbildungszentrum

flr Wald, Naturgefahren
und Landschaft

Erstellung Personal-
entwicklungskonzept Umsetzung
der Empfehlungen

¢ Senkung der Rickstellungen
des RH

fur Urlaube und Zeitguthaben

¢ Forstliche Ausbildungsstatten:
Konzept zur Sicherstellung einer
langfristig wirtschaftlichen, effizienten
Nutzung des Unterkunfts—und
Verpflegungsbetriebs und kosten-
deckende Kalkulation der Tarife

.

Empfehlungen an mehrere Adressaten werden in dieser Abbildung nur einmal gezéhlt, wenn nur eine gemeinsame
Umsetzung moglich ist (z.B. bei der Vereinbarung von weiteren Einsparungszielen und —maRnahmen im Rahmen
einer Aufgabenkritik oder der Priifung der Kaufoption des Standorts Traunkirchen). In der Darstellung der Schluss-
empfehlungen (TZ 27) werden sie nach Adressat dargestellt.

Quelle und Darstellung: RH
Strategisches Unternehmenskonzept des Bundesforschungszentrums

Das Bundesforschungszentrum und das Ministerium verabsdumten es, bei der
Erstellung des strategischen Unternehmenskonzepts fir den Zeitraum 2021 bis 2025
den Umfang der Aufgaben —auch unter Einbeziehung der gesetzlichen Aufgaben —
im Rahmen einer Aufgabenkritik grundlegend zu tGberprifen, um auf dieser Basis ein
nachhaltiges und tragfahiges Finanzierungskonzept zu entwickeln. Das Bundesfor-
schungszentrum strebte eine hohere Basiszuwendung mit automatischer, laufender
Anpassung an. Der Wirtschaftsrat — das Organ des Bundesforschungszentrums, dem
die Uberwachung von dessen Leitung oblag — und das Ministerium signalisierten
diesbezlglich Unterstitzung; zum Zeitpunkt der Erstellung des Unternehmens-
konzepts war aber nicht klar, ob und in welchem AusmaR die Basiszuwendung
erhoht werden wirde. (TZ 22)

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXV11.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)
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Standort Traunkirchen

Flr die Finanzierung des Standorts Traunkirchen nahm die Wohnbaugesellschaft B
im Jahr 2017 ein fix verzinstes Darlehen (16,40 Mio. EUR) und im Jahr 2019 ein vari-
abel verzinstes Darlehen (15 Mio. EUR) auf. Hohere Kreditkosten fiihrten zu hdheren
monatlichen Mieten fur das Bundesforschungszentrum als Hauptmieter und das
Ministerium als Untermieter. Das Ministerium berechnete Ende 2019 die Auswir-
kung einer vorzeitigen Tilgung des variabel verzinsten Darlehens auf die Mietkosten:
Demnach hétte sich eine Mietkostenreduktion von rd. 35.000 EUR pro Monat erge-
ben. Es Uberlegte weiters, die Kaufoption zu ziehen und berechnete den Kaufpreis
per Ende 2021 mit 37,35 Mio. EUR. Das variabel verzinste Darlehen wurde nicht
getilgt, die Kaufoption nicht gezogen. Bis zum Ende der Follow—up—-Uberprifung
waren die Kreditkosten aufgrund der Zinserhéhungen gestiegen, die Endabrechnung
lag im Janner 2023 vor. Diese ergab einen weiteren Finanzierungsbedarf von
2,91 Mio. EUR. Daflir nahm die Wohnbaugesellschaft B im Herbst 2022 ein weite-
res, variabel verzinstes Darlehen auf. (TZ 14)

Im Vergleich zur Planung aus dem Jahr 2014, die von 17,20 Mio. EUR Gesamtkosten
und einer Nutzflache von 7.100 m? ausgegangen war, betrugen nach Erweiterun-
gen und Ausstattungsverbesserungen die Gesamtkosten laut Endabrechnung
42,70 Mio. EUR; die Nutzflache lag bei rd. 15.000 m?. Erweiterungen und Ausstat-
tungsverbesserungen betrafen etwa die Hinzunahme des Schilerwohnheims und
Sonderwiinsche des Ministeriums, u.a. fir den Ausbau in Vollholz und den Gebau-
destandard , klimaaktiv Gold”. (TZ 25)

Abbildung 2:  Entwicklung Nutzflache und Kosten am Standort Traunkirchen

Kosten
in Mio. EUR

50,00
42,70 Mio. EUR 45,00
40,00
35,00

38,02 mio. EUR

30,00

14979 m? 14979 m? 25,00

17,20 mio. EUR Nutzfliche Nutzfliche 1000
15,00

7.100 m? 10,00

Nutzflache 5,00

0,00

Planung Planung Endabrechnung
2014 2017 2023

Quelle: Bundesforschungszentrum; Darstellung: RH
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Die jahrlichen Mietkosten flir die Forstliche Ausbildungsstatte und die Forstfach-
schule machten im Jahr 2022 insgesamt 1,02 Mio. EUR aus und waren damit doppelt
so hoch wie die urspriinglich beabsichtigten 500.000 EUR. (TZ 14)

Die vom Ministerium angemieteten Flachen fur den Naturgefahren—und Forschungs-
cluster waren zu 92 % nicht genutzt; dies entsprach 24 % der Gesamtflache des
Standorts Traunkirchen. Die Leerstandskosten daflr beliefen sich per Janner 2023
auf 32.800 EUR monatlich. (TZ 15, TZ 24)

Personal

Der Personalstand des Bundesforschungszentrums stieg trotz der schlechten wirt-
schaftlichen Lage von 2017 bis 2022 um etwa 23 %. Die Steigerung betraf sowohl
die Zahl der befristet Beschaftigten (Steigerung um 40 Vollzeitdquivalente) als auch
das Stammpersonal (Steigerung um 21 Vollzeitdquivalente). Der damit zusammen-
hangende Personalaufwand machte mit 22,36 Mio. EUR im Jahr 2021 72 % der
Gesamtausgaben des Bundesforschungszentrums aus. (TZ 18)

Projektabwicklung

Das Bundesforschungszentrum wickelte ab 2018 deutlich mehr Projekte ab als
davor. Daraus ergaben sich Risiken z.B. im Zusammenhang mit dem hohen Personal-
aufwand oder den nicht Gber die Refundierungen abgedeckten Kosten. Die Arbeits-
programme, die das Bundesforschungszentrum dem Wirtschaftsrat vorlegte,
enthielten keine wirtschaftlichen Kennzahlen (wie den erforderlichen Personalein-
satz in Stunden oder die erwarteten Einnahmen). Die Controllingberichte des
Bundesforschungszentrums stellten flir beendete Projekte die tatsdchlichen Kosten
und Erldse, jedoch keine Soll-Ist—Vergleiche dar. Auswertungen Uber alle Projekte
waren teilweise nur mit hohem Aufwand maglich. (TZ 19)

Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Situation des Bundesforschungszentrums entwickelte sich
unglnstig. Die Jahresergebnisse waren ab 2018 negativ. Der Bund hatte die nominell
gedeckelte Basiszuwendung fur das Bundesforschungszentrum in Hohe von
15,50 Mio. EUR seit der Ausgliederung im Janner 2005 nicht erhdht; er hob sie ab
dem Jahr 2023 um 2 Mio. EUR an. (T2 16,TZ217,T218,TZ219,TZ 20,TZ 21, TZ 22)

Der RH wies darauf hin, dass das Budgetbegleitgesetz 2024 Anderungen des BFW-
Gesetzes vorsah (Art. 20). Demnach soll die seit 1. Janner 2023 geltende, jahrliche
Basiszuwendung fur das Bundesforschungszentrum in Héhe von 17,50 Mio. EUR fir
die Jahre 2024 und 2025 auf jahrlich 22,50 Mio. EUR erhéht werden. Dies entsprach

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXV11.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)
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einer Erhéhung um weitere 5 Mio. EUR — und damit um jeweils rd. 30 % — fiir die
nachsten zwei Jahre. (TZ 22)

Die zentralen Rahmenbedingungen und wichtigsten Verbesserungspotenziale fir
das Bundesforschungszentrum sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 3:  Bundesforschungszentrum — Rahmenbedingungen und Handlungsbedarf

BUNDESFORSCHUNGSZENTRUM
wesentliche Rahmenbedingungen

17,50

Mio. EUR

15,50 Mio. EUR Basiszuwendung
(ab 1.Janner 2023: 17,50 Mio. EUR)

gemeinsamer Standort in Traunkirchen
flr die Forstliche Ausbildungsstatte
und die Forstfachschule zur Erfullung
des Bildungsauftrags

gestiegene Aufmerksamkeit

fir Waldthemen — hohe Nachfrage

nach Expertise und Forschungsergebnissen
des Bundesforschungszentrums

Handlungsbedarf:

¢ Aufgabenkritik und Entwicklung eines nachhaltigen und tragfahigen Finanzierungskonzepts

¢ aussagekraftige wirtschaftliche Kennzahlen in den Arbeitsprogrammen

o effektive Steuerung im Bereich Personal und Projekte

» Fokus auf kostendeckende Fordersatze bzw. Projekte mit geringen Eigenleistungsanteilen
bei den Kosten

¢ kostendeckende Unterkunfts—und Verpflegungsbetriebe

e Abwdgung von Optionen betreffend Kauf bzw. vorzeitige Tilgung von Darlehen angesichts
der steigenden Mietkosten am Standort Traunkirchen als Voraussetzung
flr eine wirtschaftlich gut begriindete Entscheidung

Quelle und Darstellung: RH
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

EMPFEHLUNGEN

Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren
und Landschaft; Bundesministerium fir Land— und Forstwirtschaft,
Regionen und Wasserwirtschaft

e Das strategische Unternehmenskonzept ware im Rahmen einer Aufgaben-
kritik grundlegend zu Uberprifen, Entwicklungsziele bzw. Einsparungsziele und
—malnahmen waren zu vereinbaren und darauf aufbauend wére ein nachhalti-
ges und tragfahiges Finanzierungskonzept zu entwickeln. (TZ 2)

¢ Die beiden Optionen fir den Standort Traunkirchen —die vorzeitige Tilgung
der variabel verzinsten Bankdarlehen II und Il oder der Kauf der Liegen-
schaft — waren unter Beriicksichtigung des gestiegenen Zinsniveaus und der
Endabrechnung erneut zu berechnen. Dabei waren z.B. auch mogliche zukiinf-
tige Zinsentwicklungen (Berechnungen fir drei bis vier Szenarien) zu berlck-
sichtigen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen wéren der voraussichtlichen
Darlehensriickzahlung Uber die gesamte Laufzeit gegeniberzustellen. Nach
sorgfaltiger Abwadgung aller Optionen ware jene Variante zu wahlen, die zu den
geringsten Kosten und dem geringsten Risiko flir das Bundesforschungszen-
trum und das Ministerium als Untermieter fihrt. (TZ 14)

Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren
und Landschaft

e Um den weiteren Anstieg der Personalkosten zu verringern und die Personal-
kosten durch effektives Personalcontrolling zu steuern, wéaren vorausschauend
Malknahmen zu setzen. (TZ 18)

¢ In den Darstellungen Uber die laufenden Projekte (z.B. in den Arbeitsprogram-
men, die dem Wirtschaftsrat vorgelegt werden) wéaren wirtschaftliche Kennzah-
len aufzunehmen. Im Hinblick auf die schlechte wirtschaftliche Situation des
Bundesforschungszentrums ware verstarkt auf Kostendeckung zu achten. (TZ 19)

e Das Projektcontrolling ware so zu verbessern, dass moglichst automatisiert
aussagekraftige Auswertungen, z.B. fir die Steuerung des Personaleinsatzes,
der Kosten und der Termine Uber die gesamte Laufzeit der Projekte und auch
zusammengefasst fur alle Projekte, erstellt werden kdnnen. (TZ 19)

14
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Zahlen und Fakten zur Prifung

Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fiir Wald, Naturgefahren

und Landschaft; Follow—up—Uberprifung

BFW—Gesetz (BFWG), BGBI. | 83/2004 i.d.g.F.

Rechtsgrundlagen )
Forstgesetz 1975, BGBI. 440/1975 i.d.g.F.

Rechtsform Anstalt 6ffentlichen Rechts
Gebarung 2018 2019 2020 2021  eranderung
2018 bis 2021
Bilanz in Mio. EUR in %
Bilanzsumme 54,71 52,20 54,00 54,50 0
Eigenkapital 2,20 2,09 1,52 0,39 -82
Gewinn—und Verlustrechnung? in Mio. EUR in %
Summe Ertrage 25,43 27,48 27,59 29,83 17
Summe Aufwendungen 25,61 27,58 28,16 30,96 21
Jahreslberschuss/—fehlbetrag -0,18 -0,23 -0,40 -1,14 533
Personal? 2018 2019 2020 2021 Z;E{:nb?:rzl:)nzi
in Vollzeitdquivalenten in %
Beamtinnen und Beamte 77 71 67 63 -18
Vertragsbedienstete 151 162 174 186 23
sonstiges Personal® 49 63 59 73 49
Summe Personal 277 296 300 322 16

Rundungsdifferenzen moglich
BFW = Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fiir Wald, Naturgefahren und Landschaft

L Jahresergebnis unter Beriicksichtigung von Riicklagenbewegungen
2 Jahreswerte im Durchschnitt, gerundet

3 Arbeiterinnen und Arbeiter, befristete Projektmitarbeiterinnen und —mitarbeiter, freie Dienstnehmerinnen und
Dienstnehmer

Quellen: Jahresabschlisse und Auswertungen des Bundesforschungszentrums
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Priafungsablauf und —gegenstand

(1) Der RH Uberprifte von November 2022 bis Februar 2023 im Bundesforschungs—
und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren und Landschaft (in der Folge:
Bundesforschungszentrum) sowie im Bundesministerium fur Land— und Forstwirt-
schaft, Regionen und Wasserwirtschaft (in der Folge: Ministerium)' die Umsetzung
ausgewahlter Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiberpri-
fung zum Thema ,,Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fiir Wald, Naturge-
fahren und Landschaft” abgegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2020/16
verdffentlichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet. Von den
43 Empfehlungen des Vorberichts Gberprifte der RH 14 Empfehlungen, die er als
wesentlich flr die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation des Bundesforschungs-
zentrums erachtete.

Zur Verstarkung der Wirkung seiner Empfehlungen hatte der RH deren Umset-
zungsstand beim Ministerium und beim Bundesforschungszentrum nachgefragt.
Das Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens findet sich auf der Website des RH
(www.rechnungshof.gv.at).

Der Uberpriifte Zeitraum der nunmehrigen Follow—up—Uberpriifung umfasste die
Jahre 2018 bis 2022. Zur besseren Verstandlichkeit und zur Darstellung von Entwick-
lungen berlcksichtigte der RH soweit moglich und erforderlich auch Sachverhalte
aullerhalb dieses Zeitraums.

Der RH weist in diesem Zusammenhang auf seine gelibte Vorgehensweise und stan-
dardisierte Berichtsstruktur fiir Follow—up—Uberpriifungen hin. Diese haben das
Ziel, den Umsetzungsstand von ausgewahlten Empfehlungen des Vorberichts unter
BerUcksichtigung der Angaben aus dem Nachfrageverfahren zu beurteilen und die
Einstufung in ,,umgesetzt”, ,teilweise umgesetzt”, ,zugesagt” und , nicht umgesetzt”
zu begriinden.

(2) Neben dem Umsetzungsstand von Empfehlungen Uberprifte der RH die wirt-
schaftliche Situation des Bundesforschungszentrums (TZ 16 bis TZ 23) und die Eckda-
ten zum Standort Traunkirchen (TZ 24, TZ 25).

(3) Zu dem im Juli 2023 Ubermittelten Prifungsergebnis nahmen das Bundesfor-
schungszentrum und das Ministerium im Oktober 2023 Stellung. Der RH erstattete
seine GegenaulRerung im Dezember 2023.

Das fir das Bundesforschungszentrum zustandige Ministerium erfuhr im Uberpriften Zeitraum mehrere
Anderungen seiner Bezeichnung (siehe dazu Tabelle im Anhang). Im vorliegenden Bericht verwendet der RH
einheitlich die Bezeichnung Ministerium.
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(4) Das Bundesforschungszentrum hat mehrere Standorte, von denen im vorliegen-
den Bericht folgende angesprochen sind:

e das Bundesforschungszentrum allgemein mit seiner Direktion am Standort Wien —
Schonbrunn sowie das Bundesamt fur Wald,

e die beiden Forstlichen Ausbildungsstatten in Ossiach (Karnten) und Traunkirchen
(Oberosterreich) sowie

e der Standort Traunkirchen, an dem das Bundesforschungszentrum als Hauptmieter
auftritt und an dem neben der Forstlichen Ausbildungsstatte die zum Ministerium
gehorende Forstfachschule und der Naturgefahren— und Forschungscluster angesie-
delt sind.

Die folgende Abbildung zeigt die Standorte des Bundesforschungszentrums:

Abbildung 4:  Standorte des Bundesforschungszentrums

Traunkirchen
* Forstliche Ausbildungsstatte Tulln
e Forstfachschule * Versuchsgarten

* Naturgefahren—und
Forschungscluster

Innsbruck ®
« Institut fiir Naturgefahren ®
Ossiach T
« Forstliche Ausbildungsstatte
inklusive Lehr— und Versuchsforst
Wien — Schoénbrunn

¢ Direktion

e Institut fir Waldwachstum, Waldbau und Genetik
e Institut fur Waldbiodiversitat und Naturschutz

e |nstitut fir Waldokologie und Boden

e Institut fur Waldschutz

e |nstitut fur Waldinventur

e Institut fir Naturgefahren

¢ Bundesamt fur Wald

Quelle: Bundesforschungszentrum; Darstellung: RH
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Strategisches Unternehmenskonzept
Aufgabenkritik

(1) Der RH hatte im Vorbericht (TZ 9) kritisch darauf hingewiesen, dass nach Einschat-
zung des Bundesforschungszentrums ab dem Jahr 2022 die Basiszuwendung samt
Zusatzfinanzierungen des Ministeriums erneut nicht ausreichen wirde, um langfris-
tig ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Er hatte dem Bundesfor-
schungszentrum und dem Ministerium daher empfohlen, bei der Vorbereitung des
nachsten Unternehmenskonzepts den Umfang der gesetzlichen Aufgaben des
Bundesforschungszentrums —etwa die Unterbringung und Verpflegung — im
Rahmen einer Aufgabenkritik grundlegend zu Uberprifen, weitere Einsparungsziele
und —malknahmen zu vereinbaren und darauf aufbauend ein nachhaltiges und trag-
fahiges Finanzierungskonzept zu entwickeln.

(2) (a) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass
die letzten beiden Unternehmenskonzepte seit 2011 stets vom Grundsatz eines
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses geleitet gewesen seien. Das inhaltliche
Konzept sei auch veroffentlicht worden und stelle die Schwerpunkte und Kernaufga-
ben sowie die Strategie des Bundesforschungszentrums dar. Der Personalplan mit
dem Finanzierungskonzept gebe fir jede Organisationseinheit klar vor, welche
Aufgaben mit welchem Personal zu bewadltigen seien und wie die Finanzierung
erfolge. Grundsatzlich gelte es jedoch festzuhalten, dass das Unternehmenskonzept
eine langfristige Planung darstelle, die durch regelmalige Budgetvereinbarungen
und jahrliche Mitarbeitergesprache mit den Institutsleitungen als Budgetverant-
wortliche verfeinert wirde. Das Bundesforschungszentrum habe bei der Erstellung
des neuen Unternehmenskonzepts 2021 bis 2025 den Wirtschaftsrat und die Eigen-
timervertretung in die Strategieentwicklung eingebunden. Eine Genehmigung liege
vor. Zur Umsetzung sei ein begleitender Managementprozess eingerichtet worden,
der Ziele und MalRnahmen Uberprife.

(b) Das Ministerium hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass es in die Strategie-
entwicklung eingebunden worden sei. Es erfolge eine regelmaRige Evaluierung. Ein
Kursbetrieb sei ohne das Angebot der Unterbringung und Verpflegung nicht vorstell-
bar. Im regelmaRigen Finanzcontrolling nehme der Wirtschaftsrat seine Kontrollauf-
gaben jedenfalls wahr.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Bundesforschungszentrum ab Ende 2019
unter umfassender Einbeziehung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein stra-
tegisches Unternehmenskonzept flir den Zeitraum 2021 bis 2025 entwickelte. Der
Wald als wichtiges Okosystem erhielt aufgrund der Auswirkungen klimatischer
Veranderungen, des erhohten Schadlingsdrucks, der verstarkten Wahrnehmung in
der Gesellschaft (als Raum flr Erholung und Freizeitsport oder Waldarbeit als
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Ausgleich) generell erh6hte Aufmerksamkeit. Das Bundesforschungszentrum zielte
vor diesem Hintergrund in seinem Unternehmenskonzept insbesondere darauf ab,
neue Moglichkeiten, Themenfelder und innovative Produktideen auszuloten und
seine Position als erster Ansprechpartner fir alle Fragen zu Wald und Naturgefahren
auszubauen sowie zu festigen. Zur Finanzierung der Aktivitdten strebte das Bundes-
forschungszentrum eine hohere und laufend angepasste Basiszuwendung an. Eine
Darstellung von —auf Basis einer Aufgabenkritik — machbaren Aktivitdten, die das
Bundesforschungszentrum mit der zur Zeit der Strategieentwicklung verflgbaren
Basiszuwendung in Hohe von 15,50 Mio. EUR leisten konnte, gab es nicht.

Das Bundesforschungszentrum entwickelte sechs strategische Ziele, zu denen es
jeweils Teilziele definierte. Die sechs strategischen Ziele waren:

wissenschaftlich relevantes Wissen (Forschung) zu generieren und dieses durch
seine einzigartige interdisziplindre Schnittstellenfunktion in der Wissensvermittlung
an die forstliche Praxis und an die am Wald interessierten Zielgruppen zu nutzen,

attraktiver Wissenspartner fir die Politik zu sein und diese im Sinn seiner Mission
ZuU beraten,

von relevanten gesellschaftlichen Zielgruppen als attraktiver und kompetenter
Wissenspartner wahrgenommen zu werden und durch Beratung und Wissensver-
mittlung in die Gesellschaft hineinzuwirken,

eine moderne Organisation und ein attraktiver Arbeitgeber zu sein,

die gesetzlichen Auftrage weiterhin effektiv, zeitnah, unabhangig und objektiv zu
erfillen,

die langfristige Handlungsfahigkeit und finanzielle Zukunft des Bundesforschungs-
zentrums als 6ffentliche Einrichtung nachhaltig sicherzustellen.

Zum strategischen Ziel 6 definierte es als Teilziele:

eine periodische bzw. jahrliche Erhéhung der Grundfinanzierung (= Basiszuwendung
und Sonderfinanzierungen) durch das Ministerium,

Diversifizierung und Prifung eingeworbener Mittel sowie Ausloten unterschiedli-
cher Finanzierungsquellen,

Durchfiihren von Wirtschaftlichkeitsanalysen flir neue Dienstleistungen (Produkte).

Der Wirtschaftsrat — das Organ des Bundesforschungszentrums, dem die Uberwa-
chung von dessen Leitung oblag — besprach das strategische Unternehmenskon-
zept 2021 bis 2025 im September 2020 und im Dezember 2020. Er verlangte
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teilweise redaktionelle Anderungen und beschloss das Unternehmenskonzept
einstimmig. Das Ministerium genehmigte es im Janner 2021.

Das Bundesforschungszentrum und das Ministerium setzten die Empfehlung teil-
weise um. Das Bundesforschungszentrum entwickelte ein strategisches Unterneh-
menskonzept bis zum Jahr 2025. Es verfolgte damit vor allem das Ziel, zusatzliche
Aufgaben wahrzunehmen. Es stellte jedoch nicht dar, welche Aufgaben mit der zum
damaligen Zeitpunkt verfligbaren Basiszuwendung von 15,50 Mio. EUR und den
erwartbaren Einnahmen finanzierbar waren. Ebenso wenig analysierte es, welche
Aufgaben jedenfalls umgesetzt werden sollten bzw. welche im Bedarfsfall entfallen
kénnten oder missten. Auch wenn das Bundesforschungszentrum auf eine héhere
Basiszuwendung mit einer laufenden Anpassung abzielte, war nicht klar, ob und in
welchem AusmaR dieses Ziel erreicht werden konnte (auch wenn weder der Wirt-
schaftsrat noch das Ministerium diesem Bestreben widersprach). Aus Sicht des RH
hatte eine umfassende Darstellung der Tatigkeiten unter Angabe der dafiir notwen-
digen finanziellen Mittel die Verhandlungsposition im Hinblick auf eine Erhéhung
der Basiszuwendung starken kdnnen. Das Ministerium hatte sich mit dieser Darstel-
lung — erganzend zur jahrlich vorgelegten Finanz— und Personalplanung des Bundes-
forschungszentrums — einen besseren Uberblick verschaffen kénnen, welche
Aufgaben das Bundesforschungszentrum mit den verflgbaren finanziellen Mitteln
erflllen kann.

Sowohl das Bundesforschungszentrum als auch das Ministerium verabsaumten es,
Art und Umfang der gesetzlichen Aufgaben des Bundesforschungszentrums im
Rahmen einer Aufgabenkritik grundlegend zu analysieren, um diese Aufgaben in ein
nachhaltiges und tragfahiges Finanzierungskonzept einzubinden.

Das Ministerium stimmte dem strategischen Unternehmenskonzept zu. Es stellte
jedoch keine Uberlegungen an, ob bestimmte Aufgaben aus budgetiren Griinden
nicht bzw. in anderer Form erbracht werden konnten; es forderte vom Bundes-
forschungszentrum auch keine konkreten Berechnungen ein, wie die angedachten,
erweiterten Aufgaben mit dem verfligbaren Budget bewaltigt werden kénnen.

Der RH empfahl daher dem Bundesforschungszentrum und dem Ministerium, das stra-
tegische Unternehmenskonzept im Rahmen einer Aufgabenkritik grundlegend zu
Uberprifen, Entwicklungsziele bzw. Einsparungsziele und —mafRnahmen zu vereinba-
ren und darauf aufbauend ein nachhaltiges und tragfdhiges Finanzierungskonzept zu
entwickeln.

(1) Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Wirt-
schaftsrat die Leitung des Bundesforschungszentrums im Méarz 2023 mit der Durch-
fihrung einer Midterm—Evaluierung des strategischen Unternehmenskonzepts
beauftragt habe. Im Zuge dessen seien eine Aufgabenkritik durchgefthrt und
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konkrete Mallnahmen fir eine nachhaltige Finanzierung sowie Einsparungsziele
vorgeschlagen worden. In weiterer Folge werde das Bundesforschungszentrum ab
sofort seine Finanzierungsmodalitdten grundséatzlich neu bewerten mit dem Ziel, ein
Modell der Leistungsfinanzierung bis 2026 zu erarbeiten.

(2) Laut Stellungnahme des Ministeriums sehe es das strategische Unternehmens-
konzept des Bundesforschungszentrums als dynamisch und es blicke den Ergebnis-
sen der Midterm—Evaluierung entgegen. Die Expertise der neu konzipierten Beirate
des Bundesforschungszentrums werde in das Unternehmenskonzept Eingang finden.
Im Zuge der Budgetverhandlungen bemuhe sich das Ministerium, die Finanzierung
des Bundesforschungszentrums mittel— und langfristig abzusichern. Die Moglichkeit,
eine Leistungsvereinbarung zu etablieren, werde geprift, fir dieses Instrument sei
aber eine gesetzliche Grundlage notwendig.

Der RH merkte zu den Ausfiihrungen des Ministeriums und des Bundesforschungs-
zentrums an, dass dem Ministerium ausreichend Steuerungsinstrumente zur
Verfligung standen, um die Aufgaben des Bundesforschungszentrums zu verein-
baren und dessen Aufgabenwahrnehmung zu Uberwachen: u.a. die Unternehmens-
konzepte, die dem Wirtschaftsrat vorzulegenden Jahresarbeitsprogramme und
Dreijahresarbeitsprogramme, Jahresfinanzplane und Dreijahresfinanzplane sowie
Planungs— und Berichterstattungspflichten der Leitung des Bundesforschungszen-
trums. Wie bei der Follow—up—Uberpriifung festgestellt, wurde jedoch verabsiumt,
z.B. Art und Umfang der Aufgaben des Bundesforschungszentrums im Rahmen einer
Aufgabenkritik grundlegend zu analysieren und Einsparungsziele und —mafnahmen
zu vereinbaren. Das Ministerium forderte auch keine konkreten Berechnungen ein,
wie die vom Bundesforschungszentrum angedachten Aufgaben mit dem verflig-
baren Budget bewaltigt werden kénnen. Der RH wies darauf hin, dass die Umset-
zung der Empfehlung nicht der Etablierung neuer Instrumente bedarf.
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Ziele

(1) Der RH hatte im Vorbericht (TZ 9) kritisiert, dass das Unternehmenskonzept der
Periode 2016 bis 2020 teilweise keine messbaren Ziele mit Beschreibungen der Soll-
zustande und MessgroRen enthielt, wodurch die Zielbeurteilung erschwert wurde.
Er hatte daher dem Bundesforschungszentrum empfohlen, in die mehrjahrigen
Unternehmenskonzepte durchgangig Uberprifbare Zielbeschreibungen und geeig-
nete MessgrofRen sowie Meilensteine aufzunehmen, um den Umsetzungsfortschritt
und die Zielerreichung beurteilen zu kdnnen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass die
beiden Unternehmenskonzepte seit 2011 stets vom Grundsatz eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses geleitet gewesen seien: Reform statt Bruch. Das
inhaltliche Konzept sei auch veroffentlicht worden und stelle die Schwerpunkte und
Kernaufgaben des Bundesforschungszentrums dar. Der interne Personalentwick-
lungsplan mit dem Finanzierungskonzept gebe klar vor, welche Aufgaben mit
welchem Personal zu bewdltigen seien und wie die Finanzierung geplant sei. Das
Unternehmenskonzept sei eine langfristige Planung, deren Zielerreichung durch
regelmalige Budgetvereinbarungen und jahrliche Mitarbeitergesprache mit den
Institutsleitungen als Budgetverantwortliche verfeinert werde. Im Unternehmens-
konzept 2021 bis 2025 sei ein detaillierter Malknahmenplan entwickelt worden, der
Augenmerk auf MessgrofBen und Erfolgskontrolle lege. Dieses Unternehmenskon-
zept sei genehmigt worden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Bundesforschungszentrum zu den strate-
gischen Zielen und Teilzielen im Unternehmenskonzept 2021 bis 2025 Erfolgskrite-
rien und Indikatoren, konkrete MaRkRnahmen und Verantwortliche definierte. Fir die
MafRnahmen sah es jeweils Umsetzungsfristen vor.
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Beispielsweise legte das Bundesforschungszentrum fiir ein Teilziel zum Ziel 6, die
langfristige Handlungsfahigkeit und finanzielle Zukunft des Bundesforschungszen-
trums als 6ffentliche Einrichtung nachhaltig sicherzustellen, folgende Kriterien und

MalRknahmen fest:

Tabelle 1:

Teilziel

Teilziel 6.1

RegelmaRige und verlass-
liche Finanzierungsquellen

Erfolgskriterium
und Messung

Indikator 6.1.1

Die Basiszuwendung
wird periodisch so erhoht,

konkrete MalRnahmen

Gesprache mit dem

Beispiel fur die Festlegungen zu einem Teilziel

Evaluierungsergebnisse

Zielerreichung
bis wann

2. Dezember
2022

sind eine wesentliche dass die fixen Kosten der ~ Wirtschaftsrat, Land- laufeng  '2ufend/
budgetire Grundlage fir ~ Leistungserbringung wirtsghaftsm?n?sterium erledigt
das BFW. Diese Grund- des BFW gedeckt sind. und Finanzministerium
finanzierung (= Basiszu-
wendung und Sonderfinan- Indikator 6.1.2
zierung) wird durch das Die Sonderfinanzierung
Ministerium laufend so flr die seit der Ausgliede-
angepasst, dass die gesetz-  rung vom Ministerium Sicherstellung der )
lichen und gesellschaft- Ubertragenen Leistungen  Kernkompetenzen des J_?de§ Quartal, laufend/
lichen Ziele erreicht wer- des BFW wird jahrlich BFW durch |angfristiges Ja'hrllches“ laufend erledigt
den. Die Grundfinanzierung angepasst. Fachpersonal Zielgesprach
sichert auch die Unabhan-
gigkeit des BFW. Indikator 6.1.3
Die Grundausstattung
des BFW steht nachhaltig
auf einem hohen tech-
nischen und wissen- Investitionen in die .
schaftlichen Niveau Infrastruktur (Daten, J.?de?s Quartal, laufend/
zur Verfiigung und ist Versuchsflichen, Ja.hrhches" laufend erledigt
auftragsunabhangig Labors etc.) Zielgesprach

finanziert. Das betrifft
Infrastruktur und Personal
(Fachexpertise).

BFW = Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren und Landschaft Quelle: Bundesforschungszentrum

Das Bundesforschungszentrum evaluierte? im Mai 2021 und im Dezember 2022 das
Unternehmenskonzept. Die Evaluierungen bezogen sich darauf, ob der geplante
Zeithorizont fur die definierte konkrete MaRRnahme eingehalten wurde, aber nicht
auf die Indikatoren. Das Ergebnis der Evaluierungen gab daher nur eingeschrankt
dartber Aufschluss, ob bzw. in welchem AusmafR die mit den Indikatoren beschrie-
benen Ziele auch tatsachlich erreicht wurden.

Indikatoren sollten quantitativ und objektiv messbare GroRen enthalten, die Gber
den Grad der Erreichung eines Ziels oder des Erfolgs einer Maknahme Auskunft
geben. Die vom Bundesforschungszentrum festgelegten Indikatoren enthielten teil-
weise messbare Kriterien, wie die Anzahl der Bildungsberatungen, der internationa-

2 durch die Instituts— und Fachbereichsleiter sowie Leiter der Forstlichen Ausbildungsstatten mit den Koordi-
natoren der Ziele am 28. Mai 2021 und am 2. Dezember 2022
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len Teilnahmen an und Organisation von Veranstaltungen oder das Kriterium, dass
bei der Evaluierung der Kurse durch die Teilnehmenden eine Uber 1,5 liegende
Benchmark angestrebt wird®. Sie waren aber nicht durchgehend mit Zielwerten
versehen, etwa wie viele Teilnahmen erreicht werden sollen; es war auch nicht
durchgehend nachvollziehbar, bis wann bestimmte Indikatoren erreicht sein sollten,
da sich die zeitlichen Umsetzungsziele auf die vorgesehenen Mallnahmen bezogen.

Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung teilweise um, indem es zu den
strategischen Zielen und Teilzielen im strategischen Unternehmenskonzept 2021 bis
2025 Erfolgskriterien und Indikatoren, konkrete MalBnahmen und Verantwortliche
festlegte. Es hatte zu zwei Terminen den Fortschritt der zeitlichen MakRnahmenum-
setzung evaluiert; dies gab jedoch nur eingeschrankt Aufschluss Uber die tatsachliche
Zielerreichung.

Der RH hielt fest, dass Indikatoren quantitativ und objektiv messbare GroRen sein
sollen, die Uber den Grad der Erreichung eines Ziels oder des Erfolgs einer Mallnahme
Auskunft geben. Er wies darauf hin, dass die vom Bundesforschungszentrum defi-
nierten Indikatoren diesen Kriterien teilweise nicht entsprachen.

Der RH wies weiters darauf hin, dass im Zuge von Evaluierungen die Indikatoren eben-
falls zu bewerten sind. Damit ware der tatsachliche Stand der Zielerreichung feststellbar.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum, die Indikatoren zum strategischen
Unternehmenskonzept durchgangig mit geeigneten Messgroflen oder Meilenstei-
nen zu versehen und deren Umsetzungsfortschritte zu evaluieren.

Das Bundesforschungszentrum wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass fir sein
strategisches Unternehmenskonzept 2021 bis 2025 erstmals in einem umfassenden
Prozess sechs strategische Ziele und zahlreiche Teilziele erarbeitet worden seien. Des
Weiteren seien konkrete MaRnahmen, Indikatoren und Verantwortliche fur die
Umsetzung festgelegt worden. Die Evaluierung der Umsetzung sei bisher in zwei
groBen Runden mit den Leitungsverantwortlichen der Institute, der Forstlichen
Ausbildungsstatten, des Bundesamts fiir Wald und der Direktionsfachbereiche erfolgt.

Das strategische Unternehmenskonzept ersetze nicht den Managementprozess zur

inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung des Bundesforschungszentrums vor
allem auch auf Ebene der Einheiten.

Indikatoren 3.5.1 und 3.5.2
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Der RH wies gegenliber dem Bundesforschungszentrum erneut darauf hin, dass im
Zuge von Evaluierungen die Indikatoren ebenfalls zu bewerten sind, um den tatsach-
lichen Stand der Zielerreichung feststellen zu kdnnen. Da die bisherige Vorgehens-
weise dem nicht entsprach, verblieb er bei seiner Empfehlung.

FUhrungsspannen

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 4) festgestellt, dass im Bundesforschungs-
zentrum zum Teil geringe FUhrungsspannen bestanden. Er hatte dem Bundesfor-
schungszentrum daher empfohlen, die Fihrungsspannen in den Abteilungen mit
wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem Umfang und der Komplexitat des
Leistungsspektrums anzupassen, um eine effiziente Unternehmenssteuerung zu
ermoglichen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass dies
vor allem die in den Fachinstituten angesiedelten vier Fachbereiche ohne Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter betreffe. Diese Fachinstitute seien im Zuge laufender Orga-
nisationsstraffungen geschaffen worden, um ehemalige Abteilungsleiter besol-
dungsrechtlich nicht schlechter zu stellen, aber auch um neue Themen abbilden zu
kdnnen. Zwei Fachbereiche wiirden nach Pensionierungen der Fachbereichslei-
ter 2020 und 2022 aufgeldst. Die Fachbereiche Klima—Forschungskoordination und
Internationales wirden stetig an Bedeutung gewinnen und seien bereits personell
erweitert worden. Die Uberpriifung und Anpassung der Aufbau— und Ablauforgani-
sation im Sinne der Empfehlung des RH seien auch Ziele im neuen Unternehmens-
konzept.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die zur Zeit der Follow—up—Uberpriifung giiltige
Geschéftseinteilung des Bundesforschungszentrums vom 1. Janner 2018 stammte®.
Aktualisierungen, z.B. aufgrund der Ubersiedlung der Forstlichen Ausbildungsstatte
von Ort nach Traunkirchen Mitte 2018, erfolgten nicht. Der RH Uberprifte daher die
Umsetzung der Empfehlung auf Basis der vom Bundesforschungszentrum fir den
Uberpriften Zeitraum vorgelegten Organigramme und Personallisten.

Das Bundesforschungszentrum |6ste, wie im Nachfrageverfahren angegeben, zwei
Fachbereiche auf.

Gemal § 12 Abs. 5 BFW—Gesetz, BGBI. | 83/2004 i.d.g.F,, hat die Leiterin bzw. der Leiter zur ordnungsgema-
RBen Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesforschungszentrums und des Bundesamts fir Wald eine
Geschaftseinteilung und —ordnung zu erlassen.
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Jedoch waren Ende 2022

in zwei Fachbereichen zwischen ein und drei Personen und
in einer Abteilung vier Personen beschaftigt.

Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung teilweise um, indem es gegen-
Uber dem Vorbericht zwei Fachbereiche mit geringer Fihrungsspanne aufloste.
Allerdings bestanden weiterhin zum Teil geringe Fiihrungsspannen.

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das Bundesforschungszentrum aufrecht,
die Fihrungsspannen in den Bereichen mit wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern dem Umfang und der Komplexitat des Leistungsspektrums anzupassen, um
eine effiziente Unternehmenssteuerung zu ermaoglichen.

Der RH kritisierte, dass das Bundesforschungszentrum die Geschaftseinteilung seit
dem Jahr 2018 nicht aktualisierte. Die Organigramme bildeten lediglich die Organi-
sationseinheiten, jedoch nicht die Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Zustandigkei-
ten sowie die den jeweiligen Bereichen zugeordneten Beschaftigten ab.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum, seine Geschaftseinteilung mindes-
tens einmal jahrlich bzw. dann, wenn sich Aufgabenbereiche und Zustandigkeiten
andern, zu aktualisieren.

Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Anpas-
sung der FUhrungsspannen kein abschliefender, sondern ein kontinuierlicher
Prozess sei. Das Bundesforschungszentrum habe z.B. beschlossen, die Abteilungslei-
tungsstellvertretungen auslaufen zu lassen. Abteilungen, deren Leistungsspektrum
sich reduziert habe, seien aufgelost, zusammengelegt oder zu Fachbereichen umge-
wandelt worden. Ziel sei, eine moglichst effiziente Kompetenzerhaltung und
Entwicklung zu erméglichen, damit das Bundesforschungszentrum Projekte profes-
sionell umsetzen kénne.

Das Bundesforschungszentrum habe die Geschaftseinteilung per 1. Janner 2023
aktualisiert, die ndchste Aktualisierung solle per 1. Janner 2024 erfolgen.
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Tatigkeitserfassung

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 13) den hohen Anteil (49 %) der Personal-
ressourcen, die in Kostenstellenaufgaben bzw. in die Verwaltung flossen und keinem
Leistungsbereich des Bundesforschungszentrums zugeordnet waren, kritisiert. Er
hatte dem Bundesforschungszentrum empfohlen, den hohen Anteil an Personalres-
sourcen, die keinem Leistungsbereich zugeordnet sind, moglichst zu reduzieren.
Dieser Ressourcenanteil sollte auf Grundlage der geadnderten Tatigkeitserfassung
evaluiert werden, in der Folge waren weitere Rationalisierungspotenziale zu identi-
fizieren.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass es
im Jahr 2018 eine neue Struktur der Kostenrechnung zur Erfassung der Leistungszei-
ten des eingesetzten Personals implementiert habe. Diese solle zukinftig die Grund-
lage fUr eine Evaluierung des Ressourcenanteils der Leistungsbereiche sowie fir
eine Diskussion Uber Rationalisierungspotenziale liefern. Die Empfehlung befinde
sich in Bearbeitung, sie werde jdhrlich neu evaluiert und mit den Leiterinnen und
Leitern der Institute bzw. Forstlichen Ausbildungsstatten besprochen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Bundesforschungszentrum ab 2018 die
geleisteten Personalstunden verstarkt den Leistungsbereichen zuordnete. Als Leis-
tungsbereiche waren im Jahr 2022 definiert:

Dienstleistungen fur die forstliche Praxis,
Dienstleistungen fir das Ressort,
Wissensvermittlung, Monitoring, Forschung,
hoheitliche Tatigkeiten und

sonstige®.

Unter Kostenstellenaufgaben — diese waren keinem Leistungsbereich zugeordnet —

fielen z.B. die Betreuung von Diplomandinnen und Diplomanden sowie Dissertantin-
nen und Dissertanten oder Weiterbildung.

Der Leistungsbereich ,sonstige” wurde 2018 neu aufgenommen.
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Die nachfolgende Abbildung stellt die Verteilung der erfassten Leistungsstunden der
Jahre 2017 und 2021 dar:

Abbildung 5:  Verteilung der Leistungsstunden 2017 und 2021

2017
M 2021

in %

19
A 16

30
A 11

|
4
" e
6
—— o
10
A 15

17
L K

10
A 25
4
g
! u.a. Erhebungen, Projektanbahnung, Weiterbildung

Quellen: Auswertungen des Bundesforschungszentrums; Darstellung: RH

Wie aus der Abbildung ersichtlich, wies das Bundesforschungszentrum im Jahr 2021
einen geringeren Anteil an Leistungsstunden fiir Kostenstellenaufgaben (11 %
gegenlber 30 % im Jahr 2017) sowie fir die Verwaltung (16 % gegentber 19 % im
Jahr 2017) aus. Im Jahr 2021 waren damit 27 % der geleisteten Personalstunden
— statt 49 % wie noch 2017 — keinem Leistungsbereich zugeordnet.

Im Leistungsbereich Forschung stieg der Anteil der Leistungsstunden von 10 % (2017)
auf 25 % (2021). Das resultierte u.a. aus der deutlich héheren Anzahl abgewickelter
Projekte (TZ 19).

Das Bundesforschungszentrum hatte im Nachfrageverfahren angegeben, dass die
gednderte Zuordnung der eingesetzten Personalressourcen zuklnftig die Grundlage
far eine Evaluierung des Ressourcenanteils der Leistungsbereiche sowie fir eine
Diskussion Uber Rationalisierungspotenziale liefern solle. Das Bundesforschungszen-
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trum hielt im Rahmen der Follow—up—Uberpriifung fest, dass eine Auswertung der
Verteilung der Leistungsstunden jahrlich in den Institutsleitersitzungen besprochen
werde. Weiters verwies es auf einen —aufgrund des negativen Jahresergebnis-
ses 2021 erstellten und dem Wirtschaftsrat vorgelegten — Bericht Gber Malnahmen
zur Effizienzsteigerung.

Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung teilweise um, indem es die
Personalressourcen zielgerichteter zuordnete: Dementsprechend waren im
Jahr 2021 27 % der geleisteten Personalstunden — gegeniber 49 % im Jahr 2017 —
keinem Leistungsbereich zugeordnet.

Der RH wies darauf hin, dass in fast allen Leistungsbereichen die Anteile der einge-
setzten Personalressourcen 2021 hoéher waren als 2017. Eine Evaluierung der
Ressourcenanteile der Leistungsbereiche sowie eine Diskussion Uber Rationalisie-
rungspotenziale fihrte das Bundesforschungszentrum — angesichts der wirtschaftli-
chen Lage — nicht ausreichend durch.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum erneut, die Ressourcenanteile auf
Grundlage seiner gednderten Tatigkeitserfassung zu evaluieren und in der Folge
weitere Rationalisierungspotenziale zu identifizieren.

Laut Stellungnahme des Bundesforschungszentrums wirden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Projekttatigkeiten auf entsprechende Kostentrager fur die Projekte in
einer Leistungszeiterfassung eintragen. Interne Aufgaben und Beratungsleistungen
fir das Ressort wirden auf sogenannten Aufgabenkostentragern erfasst. Fir das
Monitoring der Mitarbeiterstunden in der Leistungszeiterfassung sei mittlerweile
eine vereinfachte Ubersicht firr die Institutsleitungen programmiert, in der die
Prozentanteile der Tatigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je Monat und
Aufgabe bzw. Kostentrager darstellbar seien.

Der RH nahm von den mitgeteilten Malsnahmen zur Leistungszuordnung Kenntnis.
Er verwies jedoch erneut darauf, dass das Bundesforschungszentrum die Evaluie-
rung der Ressourcenanteile der Leistungsbereiche sowie eine Diskussion Uber Rati-
onalisierungspotenziale — angesichts der wirtschaftlichen Lage — nicht ausreichend
durchfihrte und verblieb bei seiner Empfehlung.
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Personal
Personalentwicklungskonzept

(1) Der RH hatte dem Bundesforschungszentrum in seinem Vorbericht (TZ 35)
empfohlen, ein Personalentwicklungskonzept zu erstellen. Damit sollte es den
Entwicklungsbedarf des Personals gemals dem Unternehmenskonzept planen und
MaRnahmen fir die stellenspezifische Aus— und Weiterbildung ableiten kdnnen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, Personal-
pldne jahrlich mit den Leiterinnen und Leitern aller Organisationseinheiten zu bear-
beiten. Im Zuge der Erarbeitung des neuen Unternehmenskonzepts 2021 bis 2025
sei auch ein gesamtheitliches Personalentwicklungskonzept diskutiert worden. Zur
operativen Umsetzung sei seit 2021 eine Human—Resources—Managerin beschaf-
tigt.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Bundesforschungszentrum Gber kein Perso-
nalentwicklungskonzept verfliigte. Der Leiter des Bundesforschungszentrums thema-
tisierte die Personalentwicklung und zusatzlich erforderliches Personal in den
jahrlichen Zielvereinbarungsgesprachen mit den Institutsleitungen bzw. Leitungen
der Forstlichen Ausbildungsstatten.

Die im Jahr 2021 neu angestellte Human—Resources—Managerin sollte ein Personal-
entwicklungskonzept operativ umsetzen. |hre Stellenbeschreibung nannte als
Hauptaufgaben u.a. den Aufbau neuer Bereiche, wie Personalentwicklung, Personal-
planung und —controlling sowie Recruiting.

Da das Bundesforschungszentrum noch kein Personalentwicklungskonzept erstellt
hatte, beurteilte der RH seine Empfehlung als nicht umgesetzt.

Er hielt daher seine Empfehlung aufrecht, ein Personalentwicklungskonzept zu
erstellen.

Der RH erachtete es als positiv, dass das Bundesforschungszentrum eine Human—
Resources—Managerin einstellte, zu deren Aufgaben Personalentwicklung, Personal-
planung und —controlling sowie Recruiting gehorten, und die ein Personalent-
wicklungskonzept operativ umsetzen soll.

Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass ein zentrales
Konzept in Umsetzung sei.
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Rickstellungen fir nicht konsumierte Urlaube
und Zeitguthaben

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 28) festgestellt, dass die Riickstellungen
flr nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben im Jahr 2017 27 % der gesamten
Rackstellungen ausmachten. Er hatte dem Bundesforschungszentrum daher
empfohlen, die Rickstellungen fur Urlaube und Zeitguthaben in den kommenden
Jahren — etwa durch den Abbau von Resturlauben — deutlich zu senken.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass
Rickstellungen fur Urlaube und Zeitguthaben ein Fixpunkt bei den Diskussionen
der Institutsleitungen und der Leitungen der Forstlichen Ausbildungsstatten sowie
im Wirtschaftsrat seien. Beispielsweise sei fur die im Zuge des Umbaus und der
Ubersiedlung der Forstlichen Ausbildungsstétte von Ort nach Traunkirchen angefal-
lenen Zeiten ein Abbauplan fir den Sommer 2019 erarbeitet worden. Der Hinweis
auf den Abbau von Urlauben etc. erfolge in einem permanenten Prozess bei den
Sitzungen mit den Institutsleitungen. Im Jahr 2020 hatten Guthaben abgebaut
werden kénnen.

(3) (a) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Ruckstellungen fir nicht konsumierte
Urlaube und Zeitguthaben weiter gestiegen waren und mit 2,34 Mio. EUR im
Jahr 2021 ein Drittel der gesamten Rlckstellungen ausmachten. Einen Abbauplan
far den Sommer 2019, wie im Nachfrageverfahren mitgeteilt, hatte das Bundesfor-
schungszentrum nicht erarbeitet.

Flr nicht konsumierte Urlaube gingen die Rickstellungen im Jahr 2020 etwas zuriick,
stiegen jedoch im darauffolgenden Jahr auf 1,21 Mio. EUR.

Flr Zeitguthaben erhohten sich die Rickstellungen kontinuierlich; sie lagen im
Jahr 2021 bei 1,13 Mio. EUR.

Der Riickgang der Riickstellungen fir nicht konsumierte Urlaube im Jahr 2020 ergab
sich insbesondere aus einer Sonderregelung des Bundesforschungszentrums fir
den Zeitraum von 30. Marz bis 10. April 2020 aufgrund der COVID—19—-Pandemie.
Mit dieser gewahrte der Leiter allen Bediensteten, die Zeitguthaben, Zeitausgleich
und Urlaub abbauten, fir jeden abgebauten Tag einen Tag Sonderurlaub begrenzt
mit maximal finf Tagen. Laut Auskunft des Bundesforschungszentrums nahm knapp
die Halfte der Bediensteten diese Regelung in Anspruch; die Bediensteten bauten
damit 491 Urlaubstage ab. Zu den danach wieder gestiegenen Urlaubsguthaben
verwies der Leiter des Bundesforschungszentrums darauf, dass er sich um den
laufenden Urlaubsabbau bemihe, jedoch grundsétzlich kein einseitiges Anord-
nungsrecht des Arbeitgebers bestehe.
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(b) Um die Zeitguthaben der Bediensteten nachhaltig zu reduzieren, sah das Bundes-
forschungszentrum im Juni 2022 einen Abbauplan fur Zeitguthaben vor. Damit soll-
ten z.B. Zeitausgleichsstunden mit Ende 2022 bis auf einen Sockelbetrag von
maximal 60 Stunden ausbezahlt und dieser Sockelbetrag in weiterer Folge als Zeit-
ausgleich im Verhéltnis 1 : 1,5 abgebaut werden. Die unmittelbaren Vorgesetzten
hatten darauf zu achten, dass die Bediensteten angeordnete Mehrdienstleistungen
im jeweiligen Quartal 1 : 1 in Freizeit ausgleichen konnten. Uberstunden, die bis zum
Ende des sechsten Monats nach dem Kalendervierteljahr, in dem sie angefallen
waren, nicht in Freizeit ausgeglichen wurden, sollten automatisch ausbezahlt
werden.

Der Jahresabschluss fir das Jahr 2022 lag zum Ende der Follow—up—Uberpriifung
noch nicht vor. Die Wirkung der MalBnahmen zur Reduzierung der Ruckstellung fir
Zeitguthaben im Jahr 2022 konnte der RH daher im Rahmen der Follow—up-Uber-
prifung nicht beurteilen.

Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung nicht um, weil die Ruckstel-
lungen fir nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben weiter anstiegen. Sie mach-
ten mit Ende 2021 ein Drittel der gesamten Ruckstellungen aus. Der Rickgang fur
nicht konsumierte Urlaube im Jahr 2020 resultierte lediglich aus einer Sonderrege-
lung, die den Bediensteten zu Beginn der COVID—19—Pandemie beim Urlaubsabbau
bis zu finf zusatzliche Sonderurlaubstage ermoglichte. Als Malknahme fir einen
nachhaltigen Urlaubsabbau war diese Regelung nicht geeignet.

Der RH wiederholte seine Empfehlung an das Bundesforschungszentrum, die Riick-
stellungen fir nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben in den kommenden
Jahren —etwa durch den Abbau von Resturlauben und die Inanspruchnahmen von
Zeitguthaben — deutlich zu senken.

Der RH hielt fest, dass das Bundesforschungszentrum ab Juni 2022 MaBnahmen
zum Abbau der Zeitguthaben vorsah. Die Wirkung der MaRnahmen konnte der RH
nicht beurteilen, weil der Jahresabschluss 2022 zum Ende der Follow—up—Uberpri-
fung noch nicht vorlag. Der RH wies jedoch kritisch darauf hin, dass die MaBnahmen
mit zusatzlichen Kosten fir das Bundesforschungszentrum verbunden waren:
einmalig fir die Auszahlung der Zeitausgleichsstunden bis zum Sockelbetrag mit
Ende 2022 und laufend fir kinftige Auszahlungen der nicht rechtzeitig in Freizeit
ausgeglichenen Uberstunden.
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Der RH erachtete ein Instrument fiir ein laufendes, zentrales Monitoring der Zeitgut-
haben, Uberstunden und Urlaube, u.a. zur Begrenzung der Kosten fiir nicht rechtzei-
tig in Freizeit ausgeglichene Uberstunden, als wesentlich.

Er empfahl dem Bundesforschungszentrum, ein verstarktes Monitoring der Zeitgut-
haben, Uberstunden und Urlaube sowie begleitende MaRnahmen wie eine elektro-
nische Zeiterfassung einzufiihren.

Das Bundesforschungszentrum hielt in seiner Stellungnahme fest, dass es die Rick-
stellungen flr Zeitguthaben von 2021 auf 2022 um 37 % habe senken kénnen und
dass es ab 2023 neue Regelungen fir die Auszahlung beim Abbau von Zeitguthaben
implementiert habe. Ab 2024 plane es weitere MaRRnahmen, um bereits die Entste-
hung von rickstellungspflichtigen Zeitguthaben zu vermeiden. Der Urlaubsabbau als
Managementaufgabe sei im Rahmen der arbeitsrechtlichen Moglichkeiten von der
Leitung wiederholt kommuniziert worden.

Eine elektronische Zeiterfassung mit zeitnaher Saldeninformation fiir die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter befinde sich seit Mitte 2023 im Testbetrieb und solle 2024
ausgerollt werden.

Anstellungsvertrag mit dem Leiter
des Bundesforschungszentrums

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 5) den Anstellungsvertrag mit dem Leiter
des Bundesforschungszentrums kritisiert und dem Ministerium empfohlen, in
Anstellungsvertragen mit leitenden Funktiondren

die Abfertigungsanspriche entsprechend den Bedingungen im Angestelltengesetz®
zu vereinbaren; jedenfalls sollte bei Beendigung des Dienstverhaltnisses durch die
Dienstnehmerin bzw. durch den Dienstnehmer keine Abfertigung zustehen.

eine Wertanpassung des Entgelts nur nach Zustimmung der zustandigen Organe zu
gewahren.

eine Vereinbarung aufzunehmen, die klarstellt, dass weder miindliche noch schrift-
liche Nebenabreden zum Anstellungsvertrag bestehen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Ministerium mitgeteilt, dass diese Empfehlun-

gen im Zuge des neuen Dienstvertrags anldsslich der Neubestellung des Leiters
beriicksichtigt und damit umgesetzt worden seien.

BGBI. 292/1921i.d.g.F.
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(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

(a) Der Anstellungsvertrag des Leiters des Bundesforschungszentrums galt fur finf
Jahre und endete mit 31.Juli 2020. Das Ministerium schrieb im April 2020 die
Leitung des Bundesforschungszentrums 6ffentlich aus. Es bestellte auf Basis des
Auswahlverfahrens den vormaligen Leiter ab 1. August 2020 flr weitere finf Jahre.

Der neue Anstellungsvertrag bertcksichtigte die Empfehlung des Vorberichts folgen-
dermafen:

Auf die Abfertigungsanspriche fand das Betriebliche Mitarbeiter— und Selbstandi-
genvorsorgegesetz’” Anwendung.

Eine Wertanpassung des Entgelts des Leiters konnte nach dem Gehaltsgesetz 1956®
nur nach Zustimmung des Wirtschaftsrats gewdhrt werden.

Vertraglich festgehalten war, dass zum gegenstdndlichen Anstellungsvertrag weder
mindliche noch schriftliche Nebenabreden bestehen.

(b) Der Anstellungsvertrag enthielt folgende neue Bestimmung zu den Bezligen des
Leiters:

,Zusdtzlich kann der Leiter eine Erfolgspramie von héchstens 25 % des Gesamtjah-
resbezugs erhalten, wenn und soweit er leistungs— und erfolgsorientierte Kriterien
erfallt.”

Gemald dem Vertrag war die Pramie entsprechend einem zwischen dem Wirtschafts-
rat und dem Leiter jahrlich im Vorhinein zu vereinbarenden Zielkatalog und entspre-
chend dem Grad der Zielerreichung zu vereinbaren. Die vorzulegenden Arbeitspro-
gramme und Finanzpldne waren bei der Zielvereinbarung zu berlcksichtigen. Die
Pramie sollte entsprechend dem Grad der Zielerreichung errechnet und mit Ablauf
des Monats fallig werden, in dem der Wirtschaftsrat seinen Bericht ber die Prifung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Bundesforschungszentrums an das
Ministerium erstattete.

Pramie 2020/21:

Aus den Protokollen zu den Wirtschaftsratssitzungen ging hervor, dass der Wirt-
schaftsrat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 beabsichtigte, Kriterien fur die
Erfolgspramie zu formulieren und einen nachvollziehbaren Vorschlag fir die Prami-
enhdhe an die Eigentimervertretung zu Gbermitteln. Im Juni 2021 beschloss der
Wirtschaftsrat, dem Leiter fir das Geschéftsjahr 2020 eine Erfolgspramie in Hohe
von 25.952,36 EUR zu gewéahren (das entsprach einer Zielerreichung von 70 %). Den

BGBI. | 100/2002 i.d.F. BGBI. | 62/2019
BGBI. 54/1956i.d.g.F.
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Zeitraum flr die Beurteilung legte das Ministerium jeweils von Juli bis Juni des Folge-
jahres fest; im Jahr 2020/21 galt als Zeitraum August 2020 bis Juni 2021. Berech-
nungsbasis fir die Pramie war jeweils der Gesamtjahresbezug fir das abgelaufene
Kalenderjahr.

Pramie 2021/22:

Der Wirtschaftsrat informierte den Leiter des Bundesforschungszentrums Gber die
festgelegten Kriterien im Oktober 2021. Im Juni 2022 teilte er dem Leiter seinen
Beschluss mit, ihm fir das Bewertungsjahr 2021/22 eine Erfolgspramie in Hohe von
18.537,40 EUR zu gewahren (das entsprach einer Zielerreichung von 50 %).

Pramie 2022/23:

Die Kriterien fir die neue Pramienvereinbarung wurden vom Wirtschaftsrat im
Juni 2022 diskutiert und festgelegt. Das Kriterium zum Budgetziel sollte zu 35 % in
die Gesamtbeurteilung einflieen, in den vorhergehenden Zeitraumen war dieser
Anteil mit 12,5 % (2021/22) bzw. 10 % (2020/21) festgelegt.

Die Zielkataloge und die Bewertungsergebnisse waren den Sitzungsunterlagen des
Wirtschaftsrats nicht beigefligt. Das Ministerium legte sie dem RH im Rahmen der
Follow—up—Uberprifung vor.

Das Ministerium setzte die Empfehlung um, indem es im neuen Anstellungsvertrag
mit dem Leiter des Bundesforschungszentrums die vom RH empfohlenen Bestim-
mungen zu den Abfertigungsansprichen, zur Wertanpassung des Entgelts und zur
Vereinbarung Uber die Vermeidung von Nebenabreden aufnahm.

Der RH hielt fest, dass der neue Anstellungsvertrag mit dem Leiter des Bundesfor-
schungszentrums eine Erfolgspramie von hochstens 25 % des Gesamtjahresbezugs
vorsah. Daflr war gemall dem Vertrag zwischen dem Wirtschaftsrat und dem Leiter
jahrlich im Vorhinein ein Zielkatalog zu vereinbaren. Die Pramie war entsprechend
dem Grad der Zielerreichung zwischen dem Wirtschaftsrat und dem Leiter zu verein-
baren.

Der RH wies darauf hin, dass die Erstellung eines Zielkatalogs fir die Erfolgspra-
mie 2020/21 erst im Dezember 2020 —also funf Monate nach Bestellung des
Leiters — im Wirtschaftsrat angeregt wurde und der Wirtschaftsrat bereits im
Juni 2021 eine Pramie fir den Leiter des Bundesforschungszentrums beschloss (der
Vertrag mit dem Leiter galt ab 1. August 2020). Die Zielkriterien flir den Zeit-
raum 2021/22 wurden ebenfalls zeitverzogert festgelegt (im Oktober 2021).

Der RH hielt fest, dass in den Sitzungsunterlagen des Wirtschaftsrats bis zum Ende
der Follow—up—Uberpriifung keine Zielkataloge oder Dokumente iiber die Beurtei-
lungen der Zielerreichung enthalten waren. Er bemaéngelte die intransparente
Vorgehensweise bei der Festlegung der Kriterien und bei der Pramiengewahrung.
Die starkere Gewichtung des Kriteriums zum Budgetziel erachtete der RH als positiv.
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Der RH empfahl dem Ministerium, darauf zu achten, dass der Wirtschaftsrat mit
dem Leiter —wie im Anstellungsvertrag vorgesehen — die jeweiligen Zielkataloge
jahrlich im Vorhinein vereinbart. Die Zielkataloge und die Beurteilungsergebnisse fur
die Pramiengewahrung sollten nachvollziehbar in den Unterlagen des Wirtschafts-
rats dokumentiert werden.

Laut Stellungnahme des Ministeriums seien die Zielvereinbarungen fir die
Jahre 2022/23 und 2023/24 vom Wirtschaftsrat fristgerecht im Vorhinein mit dem
Leiter vereinbart worden. Dies und die Beurteilungsergebnisse flr die Pramien seien
in den Protokollen des Wirtschaftsrats nachvollziehbar dokumentiert worden.

Personallberlassungen

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 33) kritisiert, dass das Bundesforschungs-
zentrum u.a. fir die unentgeltliche Uberlassung von zwei Arbeitskréften (zu je 50 %)
aus seinem Fachbereich Controlling und Finanzen an das Sekretariat des Internatio-
nalen Verbands forstlicher Forschungsanstalten (IUFRO) keine Vereinbarungen
getroffen hatte und somit die Personalkosten fir die Uberlassenen Bediensteten zur
Ganze tragen musste. Er hatte daher dem Bundesforschungszentrum empfohlen,
Personallberlassungen schriftlich zu vereinbaren und dabei auch die Kostentragung
zu regeln.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass es
zukinftig etwaige Personallberlassungen ausschlielRlich schriftlich mit klarer Rege-
lung der Kostentragung vereinbaren werde. Die Empfehlung sei berlcksichtigt und
ein Kooperationsvertrag mit IUFRO abgeschlossen worden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Bundesforschungszentrum im Uberpriften
Zeitraum in drei Bereichen schriftliche Vereinbarungen getroffen hatte:

(a) Mit IUFRO vereinbarte es ab 1. September 2020 eine Kooperation fir ein ,Spezi-
alprogramm Direktorenforum®. GemalR der Kooperationsvereinbarung trat das
Bundesforschungszentrum als Koordinator des Projekts auf und hatte damit folgende
Aufgaben:

strategische Entwicklung,

technische und terminliche Koordination,

Kommunikation und Vereinbarung von durchzufihrenden Aktivitaiten mit dem
Projektpartner sowie

periodische Berichterstattung an den IUFRO—-Préasidenten und den IUFRO—Vorstand.
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Die Projektkosten waren mit insgesamt 50.000 EUR jahrlich vereinbart. Davon Uber-
nahm das Bundesforschungszentrum jahrlich 35.000 EUR. Das Ende der Vereinba-
rung war mit 30. August 2024 festgelegt.

(b) Mit dem Ministerium schloss das Bundesforschungszentrum 2022 einen ,Werk-
vertrag betreffend Management des Liaison Office des Europaischen Forstinstituts
(EF1)“ zum Zweck des Informationstransfers im Bereich Forst— und Holzwirt-
schaft 2022 bis 2025. Der davor glltige Vertrag lief im Jahr 2021 aus. Im Werkver-
trag war ein fixes Pauschalentgelt von rd. 242.000 EUR vereinbart.

(c) Ebenfalls mit dem Ministerium schloss das Bundesforschungszentrum 2020 finf
Vertrage zu Personallberlassungen ab (TZ 10). In den Vertragen war der Ersatz der
Personal— und Sachkosten geregelt.

Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung um, indem es Personaliber-
lassungen schriftlich vereinbarte und dabei auch die Kostentragung regelte.

Umgehung des Personalplans

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 24) kritisch darauf hingewiesen, dass das
Ministerium durch die Beauftragung des Bundesforschungszentrums Gber zusatzli-
che Personalressourcen verfligte, die im Personalplan des Bundes nicht vorgesehen
waren. Er hatte dem Ministerium empfohlen, ausgegliederte Rechtstrager nicht zur
Umgehung des Personalplans des Bundes zu verwenden.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Ministerium mitgeteilt, diese Empfehlung zur
Kenntnis genommen und umgesetzt zu haben.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Ministerium im Jahr 2020 das Bundesfor-
schungszentrum beauftragte, laufende — mit der Umweltbundesamt Gesellschaft
mit beschrankter Haftung bestehende — Arbeitskrafteliberlassungsvertrage fir das
Kabinett der damaligen Bundesministerin fir Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus® zu Ubernehmen bzw. weitere Vertrage flr Neuzugénge von Referentinnen bzw.
Referenten und Assistentinnen bzw. Assistenten im Kabinett der Bundesministerin
abzuschlieRen. In der Folge schloss das Bundesforschungszentrum im ersten Quar-
tal 2020 funf Vertrage mit dem Ministerium zur PersonalUberlassung fir Dienstleis-
tungen im Kabinett der Bundesministerin ab.

Elisabeth Kostinger
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Die Verwendung der davon betroffenen Personen im Kabinett endete in einem Fall
mit dem dritten Quartal 2020 und in drei Fallen mit Ende 2020. Ein Dienstnehmer
war bis Ende des zweiten Quartals 2021 im Kabinett der Bundesministerin tatig.
Gemald den Vereinbarungen stellte das Bundesforschungszentrum fur diese Arbeits-
kraftelberlassungen dem Ministerium insgesamt 512.120 EUR in Rechnung. Danach
vereinbarte das Ministerium mit dem Bundesforschungszentrum keine derartigen
Vertrage mehr.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass das Ministerium noch Anfang 2020 das Bundes-
forschungszentrum beauftragte, Arbeitskraftetiberlassungsvertrage fir das Kabinett
der damaligen Bundesministerin zu ibernehmen bzw. weitere Vertrage abzuschlie-
Ren, obwohl dies in den Gesprachen im Rahmen der Vorprifung bereits kritisiert
worden war. Der letzte diesbeziigliche Vertrag endete im zweiten Quartal 2021.

Nach der Veroffentlichung des Vorberichts im Mai 2020 schloss das Ministerium
keine weiteren Arbeitskraftetberlassungsvertrage mehr mit dem Bundesforschungs-
zentrum ab und lieR die bestehenden auslaufen. Zur Zeit der Follow—up—Uberprii-
fung bestanden keine Vereinbarungen, mit denen Personal des Bundesforschungs-
zentrums an das Ministerium Uberlassen wurde. Der RH beurteilte daher die
Empfehlung als umgesetzt.
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Forstliche Ausbildungsstatten
Tarife fUr Unterkunft und Verpflegung

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 12) kritisiert, dass die Tarife fur Verpfle-
gung und Néachtigung in den Forstlichen Ausbildungsstatten lediglich gemaR Verbrau-
cherpreisindex (Stand 2019) angepasst wurden. Er hatte dem Bundesforschungs-
zentrum daher empfohlen, die Tarife der Forstlichen Ausbildungsstatten regelmalig
im Hinblick auf ihre Kostendeckung neu zu kalkulieren und gegebenenfalls anzupas-
sen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, die Tarife
der Forstlichen Ausbildungsstadtten neu kalkuliert und angepasst zu haben, wobei es
besonderes Augenmerk auf die Kostendeckung gelegt habe.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Bundesforschungszentrum bei seinen
Berechnungen der Verpflegungstarife u.a. die Material— und Betriebskosten sowie
einen Gemeinkostenzuschlag von 25 % miteinbezog. Die Berechnungen der Nachti-
gungsbeitrdage beinhalteten z.B. die anteiligen Betriebskosten, die Reinigung sowie
den Instandhaltungsbeitrag. Die Kosten legte es auf alle zur Verfligung stehenden
Zimmer/Betten bzw. deren zurechenbare Flache um. Auch erginzte es seine Tarif-
liste um Verpflegungs— und Nachtigungsbeitrage flr touristische Gaste; diese bein-
halteten einen Gewinnbeitrag und die Umsatzsteuer. Das Bundesforschungszentrum
passte die Verpflegungs— und Nachtigungstarife jahrlich an die Inflation an.

Eine Kalkulation auf Basis der tatsdchlichen Auslastung der Forstlichen Ausbildungs-
statten in Ossiach und Traunkirchen erfolgte nicht. Aus Sicht des Bundesforschungs-
zentrums waren die Verpflegungs— und Nachtigungszahlen u.a. aufgrund der
COVID—-19-Pandemie fir eine angepasste Tarifberechnung nicht reprasentativ.

Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung nicht um; es bericksichtigte
bei seinen jahrlichen Tarifanpassungen zwar die Inflation, die Tarife im Gberpriften
Zeitraum waren jedoch auf Basis einer Vollauslastung berechnet. Eine kostende-
ckende Neukalkulation unter Beriicksichtigung der tatsachlichen Auslastung erfolgte
nicht.

Der RH wiederholte daher seine Empfehlung an das Bundesforschungszentrum, die
Tarife der Forstlichen Ausbildungsstédtten regelmalig im Hinblick auf ihre Kostende-
ckung neu zu kalkulieren und gegebenenfalls anzupassen. Dabei sollte es valide
Auslastungszahlen berlcksichtigen.

Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, bei seiner jahrli-
chen Neukalkulation der Tarife die realen Auslastungszahlen zu bericksichtigen.
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Nutzungskonzept fir Unterkunft und Verpflegung

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 17) auf den Zielkonflikt zwischen einer
kostendeckenden Betriebsflihrung und dem gesetzlichen Auftrag des Bundesfor-
schungszentrums, Personen unterzubringen und zu verpflegen, hingewiesen. Aus
Sicht des RH standen ungiinstige Rahmenbedingungen, wie unflexible Arbeitszeiten
der Bediensteten, aber auch eine nicht kostendeckende Tarifgestaltung einer wirt-
schaftlichen Fihrung des Unterkunfts— und Verpflegungsbetriebs in den Forstlichen
Ausbildungsstatten entgegen. Er hatte bemangelt, dass Konzepte zur wirtschaftlich
effizienten Nutzung der Unterkunfts— und Verpflegungsbetriebe fehlten.

Der RH hatte dem Bundesforschungszentrum daher empfohlen, fir die Forstlichen
Ausbildungsstatten ein gemeinsames Konzept zur Sicherstellung einer langfristig
wirtschaftlichen, effizienten Nutzung des Unterkunfts—und Verpflegungsbetriebs zu
entwickeln.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum darauf hingewie-
sen, dass der Unterkunfts— und Verpflegungsbetrieb zu den Kernaufgaben der Forst-
lichen Ausbildungsstdtten zahle. Eine grundsatzliche Aufgabenkritik und das
Ausloten von Einsparungszielen wirden weiterverfolgt und die bestehenden
Konzepte sollten — COVID—19—bedingt etwas verzogert — 2021/22 weiterentwickelt
werden.

(3) (a) Der RH stellte nunmehr fest, dass es fur die beiden Forstlichen Ausbildungs-
statten in Ossiach und Traunkirchen kein gemeinsames Konzept zur Sicherstellung
einer langfristig wirtschaftlichen, effizienten Nutzung des Unterkunfts— und Verpfle-
gungsbetriebs gab. Das Bundesforschungszentrum erachtete ein gemeinsames
Konzept aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen an den beiden Standor-
ten als nicht zweckmaRig.

Die Forstlichen Ausbildungsstatten verfigten tber folgende Raumlichkeiten™:
Forstliche Ausbildungsstatte Ossiach:

22 Zimmer inklusive Bad und WC (davon zwei Einzel—, sieben Doppel—und 13 Drei-
bettzimmer),

zwei Appartements mit je zwei bis maximal vier Betten,

funf Lehrsale, zwei Speisesdle und ein Sitzungszimmer.

Gemalk § 4 Abs. 1 BFW-Gesetz dient das Bundesforschungszentrum dem Bund als Forschungs—, Ausbil-
dungs— und Weiterbildungsstelle in den Bereichen Wald, Naturgefahren und Landschaft. Seine diesbezlgli-
chen Aufgaben umfassen gemaR Z 14 leg. cit. Unterbringung und Verpflegung von Personen im unmittelbaren
Zusammenhang mit den Aufgaben der Anstalt, die Einrichtung von Ausbildungsstétten und die Fihrung von
Beherbergungseinrichtungen.
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Forstliche Ausbildungsstatte Traunkirchen:

e 35 Zimmer inklusive Bad und WC (davon ein Einzelzimmer und 34 Doppelzimmer),

e sieben Lehrsale, zwei Werkstatten (eine fur Holz und eine fiir Metall), ein Speise—,
ein Mehrzweck— und ein Festsaal;

e die Forstliche Ausbildungsstétte Traunkirchen konnte nach Verfiigbarkeit bzw. jeden-
falls in den Sommermonaten Juli und August auch die Zimmer der am Standort
Traunkirchen ansassigen Forstfachschule nutzen. Das waren 39 Doppelzimmer inklu-
sive Bad und WC im Schiillerwohnheim und vier Appartements.

Das Bundesforschungszentrum berechnete fir beide Standorte jahrlich die Tarife fur
die Verpflegungs— und Nachtigungsbeitrége; diese waren nicht kostendeckend.

Das Bundesforschungszentrum verzichtete ab Juni 2019 auf die Verrechnung von
Nachtigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesforschungszen-
trums bei Dienstreisen an den Forstlichen Ausbildungsstatten im Sinne einer Verwal-
tungsvereinfachung. Ausgenommen waren projektfinanzierte Dienstreisen, die Gber
das Projekt refundiert werden konnten. Die Forstliche Ausbildungsstatte Traunkir-
chen verrechnete zudem fir Referentinnen und Referenten sowie Vortragende
keine Nachtigungen," die Forstliche Ausbildungsstatte Ossiach hingegen schon.

Ein Vergleich der Kosten und Erldse des Unterkunfts— und Verpflegungsbetriebs im
Jahr 2021 mit jenen aus dem Jahr 2017 zeigte, dass auch 2021 die Kosten an beiden

Standorten die Erldse Uberstiegen und zwar um insgesamt rd. 660.000 EUR:

Tabelle 2: Unterkunfts— und Verpflegungsbetrieb 2017 im Vergleich zu 2021

Differenz Differenz

in 1.000 EUR
Unterkunfts— und Verpflegungsbetrieb gesamt 675 1.244 -568 783 1.444 -660
davon Unterkunftsbetrieb 335 523 -188 355 551 -196
davon
Forstliche Ausbildungsstdtte Ossiach 161 166 -5 149 231 -83
Forstliche Ausbildungsstdtte Traunkirchen 174 357 -183 207 320 -113
davon Verpflegungsbetrieb 340 721 -381 428 892 -464
davon
Forstliche Ausbildungsstdtte Ossiach 150 312 -162 122 267 -145
Forstliche Ausbildungsstdtte Traunkirchen 190 409 -219 306 625 -319
Rundungsdifferenzen maoglich Quelle: Bundesforschungszentrum
1 Das war aus Sicht des Bundesforschungszentrums kostenneutral, weil Vortragende dann auch keine Spesen
fir die Nachtigung in Rechnung stellten; dies betraf 88 Nachtigungen im Jahr 2019, 50 im Jahr 2020, 114 im
Jahr 2021 und 155 im Jahr 2022.
42
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(b) Ein Punkt in den Zielvereinbarungsgesprachen zwischen dem Leiter des Bundes-
forschungszentrums und den Leitungen der Forstlichen Ausbildungsstatten war die
strategische Ausrichtung. Themen waren u.a. verstarktes Marketing, Suche nach
moglichen zusatzlichen Nutzungen und weiteren Kooperationsmaoglichkeiten oder
auch das verstarkte Anbieten von Kursen zu Vollkosten.

Das strategische Unternehmenskonzept 2021 bis 2025 sah verschiedene Malinah-
men vor, um die Wahrnehmung der Forstlichen Ausbildungsstatten in der Offentlich-
keit als attraktive, kompetente Partner der Wissensvermittlung zu starken. Sie
bezogen sich u.a. darauf, verstarkt gemeinsame Veranstaltungen zwischen Instituten
und Forstlichen Ausbildungsstédtten anzubieten, neue Themen auf Relevanz fir das
Bundesforschungszentrum prifen zu wollen oder die Kursstatistik zu vereinheitli-
chen und jahrlich die Auslastung der Kurse zu evaluieren.

Die Forstlichen Ausbildungsstatten stellten freie Zimmer und Lehrsale auch externen
Veranstaltern z.B. fir Seminare und Fachveranstaltungen oder auch (Urlaubs—)
Gasten zur Verfligung, um eine bessere Kostendeckung zu erreichen. Beispielsweise
war am Standort Traunkirchen wahrend der COVID-19—Pandemie eine Impf— und
TeststralRe eingerichtet.

(c) Die Forstlichen Ausbildungsstatten warben auch um Urlaubsgaste, u.a. Gber ihre
Websites bzw. laut Bundesforschungszentrum in Zusammenarbeit mit den regionalen
Tourismusverbanden. Die Forstliche Ausbildungsstatte Ossiach hatte eine Buchungs-
plattform eingerichtet. Anfragen an die Forstliche Ausbildungsstatte Traunkirchen
waren per E-Mail moglich.

Die Forstliche Ausbildungsstatte Ossiach bot in der ausbildungsfreien Zeit insbe-
sondere im Sommer — von Anfang Juli bis Mitte August — Ubernachtungen mit
Frihstlcksbrunch fir Urlaubsgaste an. Weitere Verpflegung stellte sie aus Effizienz-
griinden nicht zur Verfligung. Die Gaste waren teilweise Stammgaste, andere kamen
z.B. aus Kooperationen mit Veranstaltern in der Umgebung.

Die Forstliche Ausbildungsstatte Traunkirchen hatte bis zur Follow—up—Uberprifung
u.a. Ubersiedlungs— und COVID-19-bedingt keinen etablierten Sommerbetrieb fiir
Urlaubsgaste. Der Leiter der Forstlichen Ausbildungsstatte Traunkirchen erstellte
Ende 2022 eine Werbebroschire, mit der vor allem Seminar—und Workshop—Veran-
stalter bzw. —Teilnehmende fiur die Nutzung in den Sommermonaten angesprochen
werden sollten. Zielgruppe waren weitgehend selbstorganisierte Gastegruppen mit
moglichst geringem Betreuungsbedarf, um Mehr— bzw. Uberstunden des Personals
zu vermeiden.
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Das Bundesforschungszentrum setzte die Empfehlung nicht um, weil es kein gemein-
sames Nutzungskonzept der beiden Forstlichen Ausbildungsstatten flr eine langfris-
tig wirtschaftliche, effiziente Nutzung des Unterkunfts— und Verpflegungsbetriebs
entwickelte.

Die beiden Forstlichen Ausbildungsstatten hatten in den Zielvereinbarungsgespra-
chen eine bessere Auslastung flr ihren Standort zwar jeweils thematisiert und teil-
weise Mallnahmen getroffen. Konkrete Konzepte gab es jedoch nicht. Der RH hielt
fest, dass die festgelegten Tarife, insbesondere durch die geringe Auslastung
aufgrund der COVID-19—-Pandemie, nicht kostendeckend waren. Beide Forstlichen
Ausbildungsstatten hatten auch im Jahr 2021 deutlich héhere Kosten als Erldse aus
ihren Unterkunfts— und Verpflegungsbetrieben.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum, fir die Forstlichen Ausbildungs-
statten Konzepte zur Sicherstellung einer langfristig wirtschaftlichen, effizienten
Nutzung des Unterkunfts— und Verpflegungsbetriebs zu entwickeln.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Forstliche Ausbildungsstatte Traunkirchen
im Gegensatz zur Forstlichen Ausbildungsstatte Ossiach die Nachtigungen fir Refe-
rentinnen und Referenten sowie Vortragende nicht in Rechnung stellte.

Er empfahl dem Bundesforschungszentrum, die Nachtigungen von Referentinnen
und Referenten sowie Vortragenden am Standort Traunkirchen — so wie in Ossiach —
in Rechnung zu stellen und samtliche Nachtigungen an den Forstlichen Ausbildungs-
statten in den Deckungsbeitragsberechnungen des Bundesforschungszentrums zu
berlcksichtigen.

Laut Stellungnahme des Bundesforschungszentrums sei das Konzept fir die Forst-
lichen Ausbildungsstatten Teil des strategischen Unternehmenskonzepts. Die inhalt-
liche und wirtschaftliche Entwicklung der Forstlichen Ausbildungsstatten werde
analog zu den Fachinstituten geplant. Im Rahmen der Finanz— und Mitarbeiterge-
sprache wirden Ziele festgelegt und deren Umsetzung evaluiert.

Die Rechnungslegung werde nunmehr einheitlich und analog zur Vorgehensweise in
der Forstlichen Ausbildungsstatte Ossiach durchgefihrt.
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Aufwandersatz flr hoheitliche Kontrollaufgaben

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 25) festgestellt, dass das Ministerium dem
Bundesforschungszentrum den zusatzlichen Aufwand aus der Umsetzung des Holz-
handelsiiberwachungsgesetzes' zeitverzogert vergitete. Er hatte dem Ministerium
empfohlen, auf eine budgetédre Bedeckung der zusatzlichen Aufgaben des Bundes-
amts fur Wald hinzuwirken und dem Bundesforschungszentrum den daraus entstan-
denen Aufwand jahrlich zu ersetzen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Ministerium mitgeteilt, dass die budgetare
Bedeckung der zuséatzlichen Aufgaben des Bundesamts flr Wald in den letzten
Jahren stets gegeben gewesen sei. Dem Bundesforschungszentrum sei in den
Jahren 2015 bis 2020 der entstandene Mehraufwand ersetzt worden. Fir die
Jahre 2021 bis 2025 sei ein Ersatz vorgesehen, eine erste Zahlung fir das erste
Quartal 2021 sei bereits erfolgt.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Ministerium fir die Jahre 2018 und 2019
dem Bundesforschungszentrum auf Basis seiner Jahresabrechnungen die Aufwen-
dungen, die aus der Umsetzung des Holzhandelsiberwachungsgesetzes resultier-
ten, im jeweils darauffolgenden Jahr zeitnah erstattete. Aufgrund der COVID-19-
Pandemie kam es ab 2020 u.a. zu Einnahmenausféllen bei den Forstlichen
Ausbildungsstdtten. Um die Liquiditat des Bundesforschungszentrums sicherzustel-
len, leistete das Ministerium auf Basis von Prognoserechnungen des Bundesfor-
schungszentrums in den Jahren 2020 und 2021 jeweils drei quartalsweise Voraus-
zahlungen. Den Restbetrag Ubermittelte es nach Abrechnung der jahrlichen
Gesamtkosten im darauffolgenden Jahr. Im November 2022 leistete das Ministerium
eine Teilzahlung fir die ersten drei Quartale 2022; die Gesamtjahresabrechnung des
Bundesforschungszentrums lag zum Ende der Follow—up—Uberpriifung noch nicht
VOr.

Das Ministerium setzte die Empfehlung um, indem es auf die budgetére Bedeckung

far die Aufgaben nach dem Holzhandelsiiberwachungsgesetz achtete und dem
Bundesforschungszentrum den Aufwand zeitgerecht ersetzte.

BGBI. 1 178/2013 i.d.g.F.
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Kaufoption Traunkirchen

(1) Das Bundesforschungszentrum hatte mit der Wohnbaugesellschaft B Ende
Mai 2017 einen Mietvertrag Uber den Standort Traunkirchen fir die Dauer von
40 Jahren abgeschlossen. Eine Optionsvereinbarung zum Mietvertrag hatte dem
Bundesforschungszentrum das Recht eingerdumt, die Liegenschaft samt darauf
errichteten Gebauden zu kaufen.

Zur Finanzierung der Gesamtinvestitionskosten hatte die Wohnbaugesellschaft B ein
fix verzinstes Darlehen (Bankdarlehen | Gber 16,40 Mio. EUR) und ein variabel
verzinstes Darlehen (Bankdarlehen Il Gber 15 Mio. EUR) aufgenommen. Die monat-
liche Hauptmiete des Bundesforschungszentrums bemald sich an den Bruttoinvesti-
tionskosten; héhere Kreditkosten durch Zinsdnderungen flihrten zu einer héheren
Miete.

Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 23) dem Bundesforschungszentrum und dem
Ministerium empfohlen, angesichts der Langfristigkeit des Mietverhaltnisses und des
mit der Finanzierung verbundenen Zinsanderungsrisikos die Entwicklung des Euribor—
Zinssatzes zu verfolgen und die Wahrnehmung der vereinbarten Kaufoption zu prifen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Bundesforschungszentrum mitgeteilt, dass es
die Meinung des RH teile und diesbeziiglich in engem Kontakt mit dem Ministerium
und der Wohnbaugesellschaft B sei.

(3) (a) Der RH stellte nunmehr fest, dass dem Bundesforschungszentrum die finanzi-
ellen Méglichkeiten fur einen Kauf fehlten, es dem Ministerium aber einen solchen
empfohlen hatte. Das Ministerium priifte sowohl eine Rlckzahlung des variabel
verzinsten Bankdarlehens Il als auch die vereinbarte Kaufoption.

(b) Die fur das Bundesforschungszentrum zusténdige Sektion (Forstsektion) im Minis-
terium kalkulierte im Dezember 2019, welche Auswirkung eine vorzeitige Tilgung des
variabel verzinsten Bankdarlehens Il von 15 Mio. EUR unter Annahme eines Zinssat-
zes von 0,95 % hatte. Sie errechnete eine Mietkostenreduktion um rd. 35.000 EUR
pro Monat. Die Forstsektion kommunizierte daraufhin ministeriumsintern einen
Budgetmehrbedarf fur das Jahr 2020 von 15 Mio. EUR, um das variabel verzinste
Bankdarlehen Il zurickzahlen zu kénnen und dadurch die Fix— und Mietkostenbelas-
tung fiir die kommenden 40 Jahre zu verringern. Bis zum Ende der Follow—up—Uber-
prifung war das variabel verzinste Bankdarlehen Il nicht getilgt; der betreffende
Zinssatz war von urspriinglich 0,95 % auf 2,75 % angestiegen (Stand 26. Janner 2023).

(c) Ein allfalliger Kaufpreis fir den Standort Traunkirchen errechnete sich gemal der
Optionsvereinbarung aus dem ,per Stichtag der geplanten Vertragsunterfertigung
vorliegenden Saldo der fir den Ankauf der Liegenschaft und die Errichtung der
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darauf errichteten Gebaude in Anspruch genommenen Darlehen zuzlglich etwaig
von der Wohnbaugesellschaft B daflir aufgewendeter Eigenmittel”.

Das Ministerium errechnete den Kaufpreis der Liegenschaft Traunkirchen zum Stich-
tag 31. Dezember 2021 mit 37,35 Mio. EUR™. Dabei analysierte es auch folgende
drei Varianten zur Kaufoption:

Ministerium als Kdufer und Bundesforschungszentrum als Mieter,
Bundesforschungszentrum als Kaufer und Finanzierung durch das Ministerium sowie
Dritter als Kaufer™ und Bundesforschungszentrum als Mieter.

Das Ministerium wertete als Vorteil u.a., dass die Wohnbaugesellschaft B an einem
Verkauf interessiert war und unter Umstdnden beim Verwalterentgelt finanziell
entgegenkam.

Uber einen tatsachlichen Kauf war bis zum Ende der Follow—up—Uberpriifung nicht
entschieden worden.

(d) Eine Auswertung der monatlichen Gesamtmietkosten fiir den Standort Traunkir-
chen zeigt die folgende Abbildung:

Abbildung 6:  Monatliche Gesamtmietkosten fiir den Standort Traunkirchen von Oktober 2018 bis
Janner 2023
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1 Heiz— und Verwaltungskosten sowie Erhaltungs— und Verbesserungsbeitrag

Quellen: Mietvorschreibungen der Wohnbaugesellschaft; Darstellung: RH

inklusive Gebihren und Verkehrsteuern

Das Bundesforschungszentrum war auch berechtigt, diese Kaufoption an das Ministerium oder an einen
sonstigen von diesem namhaft gemachten Dritten weiterzugeben. Diese Option konnte friihestens mit
1. Janner 2019 ausgelibt werden; das Angebot galt unbefristet.
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Insgesamt erhohte sich die monatliche Gesamtmiete seit 2018 von 94.745 EUR bis
Janner 2023 auf 135.766 EUR um rd. 41.000 EUR (43 %).

Die Steigerungen der Darlehensrickzahlungen waren auf Zinsanstiege beim variabel
verzinsten Bankdarlehen Il zurtickzufihren, die Steigerung zwischen Juli 2022 und
Janner 2023 zusatzlich auf ein weiteres variabel verzinstes Bankdarlehen Il in Hohe
von 2,91 Mio. EUR. Dieses dritte Darlehen wurde im Herbst 2022 erforderlich, um
die noch offenen Gesamtbaukosten laut der vorlaufigen Endabrechnung abzude-
cken (TZ 25).

Zur Finanzierung des Standorts Traunkirchen gab es damit bis Ende 2022 folgende

Bankdarlehen:

Tabelle 3: Darlehen zur Finanzierung des Standorts Traunkirchen
Aufschlag Betra
Bankdarlehen erste Tilgung Verzinsung bei vorzeitiger | . g
. (in Mio. EUR)
Rickzahlung
Bankdarlehen| Dezember 2017  fix mit 2,98 % ja 16,40
. variabel )
Bankdarlehen Il  Marz 2019 (6-Monats—Euribor! +0,95 %) nein 15,00
variabel )
Bankdarlehen Il September 2022 (6-Monats—Euribor! +1,75 %) nein 2,91
Summe 34,31

L Der Euribor fiir sechs Monate ist der Zinssatz, zu dem eine Auswahl europaischer Banken einander Kredite in Euro
gewahrt, deren Laufzeit sechs Monate betragt.
Quelle: Ministerium

(e) Das Ministerium verfolgte mit der Zusammenlegung der Forstlichen Ausbildungs-
statte und der Forstfachschule — neben dem Ziel der gemeinsamen Flachennutzung
— das Ziel, die bisherigen jahrlichen Mietkosten der beiden Standorte (Forstfach-
schule Waidhofen an der Ybbs und Forstliche Ausbildungsstatte Ort) zu reduzieren
und mit insgesamt hdchstens 500.000 EUR zu begrenzen.®™

Basis flr die Miete am Standort Traunkirchen war die jeweils anteilig genutzte Flache
der Forstlichen Ausbildungsstatte (41,35 % der Flache) und der Forstfachschule
(32,45 % der Flache). Die jahrlichen Mietkosten fiir diese Flachen betrugen im
Jahr 2022 insgesamt 1,02 Mio. EUR und waren damit doppelt so hoch wie urspriing-
lich beabsichtigt.

14.2 Das Bundesforschungszentrum und das Ministerium setzten die Empfehlung inso-
fern um, als das Ministerium die Auswirkung einer vorzeitigen Tilgung des variabel
verzinsten Bankdarlehens Il berechnete und Uberlegungen zu einer Kaufoption
inklusive der Berechnung des Kaufpreises in Hohe von 37,35 Mio. EUR anstellte.

1 siehe Vorbericht TZ 18
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Der RH wies darauf hin, dass das variabel verzinste Bankdarlehen Il nicht getilgt und
die Kaufoption nicht gezogen wurde. Zudem hob der RH hervor, dass sich zwischen-
zeitlich das Zinsniveau stark erhoht hatte.

Mit der vorlaufigen Endabrechnung zum Standort Traunkirchen ergab sich ein weite-
rer Finanzierungsbedarf von 2,91 Mio. EUR. Dafiir nahm die Wohnbaugesellschaft B
im Herbst 2022 ein weiteres variabel verzinstes Bankdarlehen Il auf.

Der RH hielt kritisch fest, dass das Ministerium sein Ziel, die Mietkosten fiir die Forst-
fachschule und die Forstliche Ausbildungsstatte zu reduzieren und mit insgesamt
héchstens 500.000 EUR zu begrenzen, klar verfehlte. Die Mietkosten im Jahr 2022
mit insgesamt 1,02 Mio. EUR waren doppelt so hoch wie urspringlich beabsichtigt.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum und dem Ministerium, die beiden
Optionen fur den Standort Traunkirchen — die vorzeitige Tilgung der variabel verzins-
ten Bankdarlehen Il und Ill oder den Kauf der Liegenschaft — unter Bericksichtigung
des gestiegenen Zinsniveaus und der Endabrechnung erneut zu berechnen. Dabei
waren z.B. auch unterschiedliche zukinftige Zinsentwicklungen (Berechnungen fir
drei bis vier Szenarien) zu berlcksichtigen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen
wdren der voraussichtlichen Darlehensrickzahlung Uber die gesamte Laufzeit
gegeniberzustellen. Nach sorgfaltiger Abwagung aller Optionen ware jene Variante
zu wahlen, die zu den geringsten Kosten und dem geringsten Risiko fir das Bundes-
forschungszentrum und das Ministerium als Untermieter fuhrt.

Das Bundesforschungszentrum und das Ministerium teilten in ihren Stellungnahmen
mit, dass ein Modellrechner entwickelt worden sei, mit dem Tilgungsplane auf Basis
des jeweils aktuellen 6-Monats—Euribors fir die variablen Kredite berechnet werden
konnten. Das Ministerium wies darauf hin, dass es die vom Bundesforschungszen-
trum ermittelten Informationen laufend zur Abschatzung moglicher Optionen
heranziehe. Laut Bundesforschungszentrum liege die Entscheidung Uber die Wahr-
nehmung der vereinbarten Kaufoption beim Ministerium.

Der RH wies ergianzend darauf hin, dass das Budgetbegleitgesetz 2024 Anderungen
des BFW-Gesetzes vorsah (Art. 20). Demnach soll der Bund dem Bundesforschungs-
zentrum im Jahr 2024 einen Betrag von bis zu 6,66 Mio. EUR fir die Riickzahlung von
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing leisten. Laut Auskunft des Bundesfor-
schungszentrums solle damit ein Teil der variabel verzinsten Bankdarlehen (Il und Ill)
getilgt werden.

Der RH erinnerte daran, dass in Summe ein Betrag von 34,31 Mio. EUR (ber Bank-
darlehen finanziert war, von dem 17,91 Mio. EUR variabel verzinst waren. Mit den
im Budgetbegleitgesetz 2024 vorgesehenen 6,66 Mio. EUR konnte lediglich etwa ein
Flnftel des Darlehensbetrags getilgt werden. Vor diesem Hintergrund wiederholte
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er seine Empfehlung, nach sorgfaltiger Abwagung aller Optionen fiir den Standort
Traunkirchen jene Variante zu wahlen, die zu den geringsten Kosten und dem
geringsten Risiko fur das Bundesforschungszentrum und das Ministerium als Unter-
mieter fUhrt.

Konzept fur die Flachen
des Naturgefahren— und Forschungsclusters

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 22) kritisiert, dass rund ein Viertel der
Nutzflache des Standorts Traunkirchen leer stand und monatlich Mietkosten in Héhe
von rd. 20.300 EUR (Hauptmietzins) anfielen, weil das Ministerium weder Uber ein
Nutzungskonzept fir die vom Bundesforschungszentrum angemieteten Flachen des
Naturgefahren— und Forschungsclusters noch zahlende Mieter verflgte. Er hatte
dem Ministerium daher empfohlen, das Konzept fir die Flachennutzung des Natur-
gefahren— und Forschungsclusters umgehend zu finalisieren und eine Entscheidung
Uber die kiinftige Nutzung zu treffen, um die Leerstandskosten im Ausmafl der Miete
von monatlich rd. 20.300 EUR zu reduzieren.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Ministerium mitgeteilt, dass das Schutzwaldzen-
trum im September 2020 von vier Kooperationspartnern (Ministerium, Bundesfor-
schungszentrum, Universitit fir Bodenkultur Wien (BOKU) und Osterreichische
Bundesforste AG) gegriindet worden sei. Ziel sei es, die 6ffentliche Wahrnehmung fiir
den Schutzwald durch Information und Angebote zu starken und die nachhaltige
Bewirtschaftung der dsterreichischen Schutzwalder attraktiv zu machen. Aufgrund der
unvorhersehbaren Folgen der COVID-19—-Pandemie habe das Projekt bisher nicht in
der geplanten Form umgesetzt werden kénnen; vor allem sei eine Prasenznutzung der
vorgesehenen Burofldche durch die geltenden GesundheitsschutzmaRnahmen nicht
moglich gewesen. Es werde daher das Schutzwaldzentrum am Waldcampus Traunkir-
chen erst nach Abklingen der Pandemie als Hub (Knotenpunkt) fur das Forschungs—
und Wissensmanagement der angefiihrten Partner im Kontext des Schutzwaldes in
Osterreich aufgebaut. Begleitet durch eine intensive Nutzung digitaler Tools und
Medien (z.B. www.schutzwald.at, Social-Media—Profil ,Unser Wald“) wiirden verschie-
dene Aktivitdten (Ausbildungsprogramm, Modelleinzugsgebiet Rindbach, Modell-
schutzwaldprojekt Héllengebirge, Fachveranstaltungen und Exkursionen, Summer
School BOKU) unter anlassbezogener und flexibler Nutzung der Biroflachen koordini-
ert. Dadurch solle die hochstmogliche Effizienz in der Entwicklung des Schutzwaldzen-
trums und unter BerUcksichtigung der Empfehlungen des RH erreicht werden.
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(3) Der RH stellte nunmebhr fest, dass das Ministerium am Standort Traunkirchen
vom Bundesforschungszentrum Uber einen Untermietvertrag rd. 3.925 m? Flache
fir den Naturgefahren— und Forschungscluster anmietete. Das entsprach
rd. 26 % der gesamten Nutzflache an diesem Standort. Von dieser Fldache stellte das
Ministerium zur Zeit der Follow—up—Uberprifung folgende Flichen folgenden
Nutzern zur Verfigung:

168 m? dem Einforstungsverband per Bittleihe (der Einforstungsverband zahlte
Betriebskosten und die betrieblichen Kosten) und

137 m? dem Schutzwaldzentrum — einem Kooperationsprojekt zwischen Ministe-
rium, Bundesforschungszentrum, BOKU und Osterreichischer Bundesforste AG. Der
Schutzwaldverein war beim Schutzwaldzentrum angesiedelt, ihm waren aber keine
Flachen zugeordnet.

Das Ministerium erstellte im Juni 2019 neben dem Konzept fir das Schutzwaldzen-
trum auch ein Konzept fir ein ,,Haus des Waldes”. Das ,,Haus des Waldes” sollte auf
den noch freien Flachen des Naturgefahren— und Forschungsclusters untergebracht
werden. Das Ministerium setzte das Konzept bis zur Follow—up—Uberpriifung nicht
um, weil es den daflir erforderlichen zusatzlichen Finanzierungsaufwand als zu hoch
ansah.

Per 31. Janner 2023 waren demnach 305 m? (bzw. 8 %) der insgesamt 3.925 m?, die
das Ministerium fir den Naturgefahren— und Forschungscluster angemietet hatte,
genutzt; 92 % dieser Flache bzw. 24 % der Gesamtflache (14.979 m?) blieben unge-
nutzt.’® Die Leerstandskosten beliefen sich per Janner 2023 auf 32.800 EUR monat-
lich.

Das Ministerium setzte die Empfehlung teilweise um, indem es Konzepte fir das
Schutzwaldzentrum und ein , Haus des Waldes” entwarf. Das Schutzwaldzentrum
setzte es in der Folge um; die Umsetzung des Konzepts fiir ein ,Haus des Waldes”
war offen, da die zusatzliche Finanzierung nicht geklart war. Alternative Nutzungs-
iberlegungen lagen zur Zeit der Follow—up—Uberprifung nicht vor.

Der RH kritisierte, dass immer noch 92 % der grundsatzlich verfligbaren Flachen des
Naturgefahren— und Forschungsclusters bzw. 24 % der Gesamtflache am Standort
Traunkirchen nicht genutzt wurden. Er wies auf die hohen Leerstandskosten hin, die
sich per Janner 2023 auf 32.800 EUR monatlich beliefen.

Der RH empfahl dem Ministerium daher, alternative Konzepte fir die verfiigbaren
Flachen des Naturgefahren—und Forschungsclusters zu Gberlegen und eine Entschei-
dung Uber die kinftige Nutzung zu treffen.

Laut Ministerium ist der Rohdachboden im alten Gebdude mit einer Flache von 390,85 m? flr einen Ausbau

nicht geeignet; abzlglich dieser Flache waren immer noch lediglich 8,6 % der Flache genutzt. Ein aktualisier-
ter Flachenplan lag bis zum Ende der Follow—up—Uberpriifung nicht vor.
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Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass eine effiziente Nutzung der
Leerstande Prioritdt habe. Derzeit wirde ein zusatzliches Flachennutzungskonzept
zum bereits bestehenden Konzept ,Haus des Waldes” ausgearbeitet, um je nach
budgetaren Moglichkeiten die Leerstandskosten etappenweise zu reduzieren. Das
Ministerium ziehe in diesen Uberlegungen auch einen méglichen Ausbau der Forst-
fachschule in Betracht.

Wirtschaftliche Situation
des Bundesforschungszentrums

Wirtschaftliche Entwicklungen

(1) Das Bundesforschungszentrum hat einen umfassenden Aufgabenbereich. Dazu
gehoren z.B. Erhebungen aller Art Gber den Zustand und die Entwicklung des
Waldes, die Einrichtung von Ausbildungsstdtten sowie die Unterbringung und
Verpflegung von Personen. Es ist nicht gewinnorientiert. Fir die Erfallung seiner
gesetzlichen Aufgaben wurde bei der Ausgliederung im Jahr 2005" eine jahrliche
nominell gedeckelte Basiszuwendung des Bundes von 15,50 Mio. EUR festgelegt.
Daneben konnte es Leistungen fir Dritte gegen Entgelt erbringen. Die Basiszuwen-
dung blieb bis Ende 2022 unverandert. Die jahrlichen Kostensteigerungen —insbe-
sondere im Personalbereich aufgrund automatischer Gehaltsanpassungen der
Beamtinnen und Beamten sowie der Vertragsbediensteten — fihrten zu einem
Wertverlust der Basiszuwendung.

Der Leiter des Bundesforschungszentrums wies wiederholt auf Finanzierungsliicken
hin. Damit war laut Finanzplanung im Jahr 2016 zu rechnen. Mit Sonderfinanzierun-
gen (Beauftragung der permanenten Osterreichischen Waldinventur sowie Abgel-
tung zusatzlicher, zum Teil hoheitlicher Aufgaben) durch das Ministerium konnte
diese Finanzierungsliicke geschlossen werden. Der Leiter des Bundesforschungszen-
trums berichtete dem Wirtschaftsrat im Dezember 2018 mit Bezug zum Unterneh-
menskonzept Uber eine neuerliche Finanzierungslicke ab dem Jahr 2022.
Ausgabenseitig schatzte er den Handlungsspielraum aufgrund des Fixkostenanteils
von rund drei Viertel der Gesamtkosten (vor allem Personal) als gering ein. Daher
sollten aus Sicht des Leiters die Einnahmen kinftig durch eine Kombination aus
einer Inflationsanpassung der Basiszuwendung, zusatzlichen Drittmittelprojekten
und Vereinbarungen fiir Zusatzleistungen mit dem Ministerium gesteigert werden.

mit dem Agrarrechtsanderungsgesetz 2004, BGBI. | 83/2004
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Das Bundesforschungszentrum erwirtschaftete ab 2018 durchgehend negative

Jahresergebnisse:

Tabelle 4: Entwicklung der Ertrage und Aufwendungen des Bundesforschungszentrums
‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 ‘ 2020 ‘ 2021 Veranderung
2017 bis 2021
in 1.000 EUR in%

Basiszuwendung des Bundes 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 0
Einnahmen aus Dienstleistungen? 7.268 8.178 9.555 9.314 11.882 63
sonstige betriebliche Ertrage? 412 1.753 2.424 2.772 2.444 493
Summe Ertrage 23.181 25.432 27.479 27.587 29.826 29
iifjhsg:g’éig”ed:;gt'\jsgz:a' 1.540 1.992 1.617 1.911 2.779 80
Personalaufwand 17.773 18.822 20.013 20.568 22.358 26
Abschreibungen 732 1.623 2.378 2.439 2.427 232
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.132 3.082 3.304 2.973 3.142 0
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0 91 271 266 260 -
Summe Aufwendungen 23.177 25.610 27.583 28.157 30.965 34
Auflésung von Gewinnriicklagen 0 0 81 174 0 -
Jahresergebnis 4 -179 -23 -395 -1.139 >1.000
Jahresergebnis (laut Finanzpldnen) 31 -667 60 9 88 -
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Jahresabschlisse und Finanzplane des Bundesforschungszentrums

*inklusive Bestandsveranderungen

2 inklusive aktivierter Eigenleistungen

(2) Das Bundesforschungszentrum erwartete in seinen Finanzplanen —ausgenom-
men fur 2018 — jeweils ein ausgeglichenes bzw. positives Jahresergebnis:

e Im Jahr 2018 ging es von einem Jahresfehlbetrag von 667.000 EUR aus. Es bertck-
sichtigte dabei die Ubersiedlung der Forstlichen Ausbildungsstatte von Ort nach
Traunkirchen und die Fertigstellung der Liegenschaft in Traunkirchen sowie deren
erstmalige Aufnahme in den Jahresabschluss. Der Jahresfehlbetrag war mit
179.000 EUR geringer als erwartet.

e ImJahr 2019 erwartete das Bundesforschungszentrum ein positives Jahresergebnis
von 60.000 EUR; trotz der Auflésung von Gewinnricklagen in Héhe von 81.000 EUR
fiel es mit -23.000 EUR negativ aus.

¢ ImJahr 2020 rechnete das Bundesforschungszentrum mit einem positiven Jahreser-
gebnis von 9.000 EUR. Es war jedoch trotz der Auflésung von Gewinnricklagen mit
-395.000 EUR negativ. Ein Grund dafir war, dass Einnahmen aus hoheitlichen Leis-
tungen, Forschungsforderungen und Kursbetrieben, u.a. aufgrund der COVID-19—
Pandemie, mit 6,33 Mio. EUR deutlich geringer als erwartet (9,15 Mio. EUR)
ausfielen. Die Personalkosten betrugen statt der geplanten 19,14 Mio. EUR insge-
samt 20,57 Mio. EUR.

53
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Im Jahr 2021 erwartete das Bundesforschungszentrum einen Jahrestberschuss von
88.000 EUR. Der Leiter des Bundesforschungszentrums ging in seinem Bericht an
den Wirtschaftsrat im September 2021 noch von einem positiven Jahresergebnis
von 115.000 EUR aus, u.a. weil viele neue Projekte begonnen wurden. Er wies aller-
dings auf Schwankungsbreiten bei den Einnahmen hin, die sich je nach zeitlichem
Fortschritt der Projekte erhéhen oder vermindern konnten. Der Jahresabschluss
zeigte ein negatives Ergebnis in Hohe von -1,14 Mio. EUR.

Das Bundesforschungszentrum schéatzte seit dem Jahr 2019 die ,Einnahmen aus
Dienstleistungen” hoher und die Aufwande flr Personal niedriger als im Jahreser-
gebnis tatsachlich erzielt:

Tabelle 5: Abweichungen zwischen den genehmigten Budgets (Finanzpldnen) und Jahres-
abschlissen

‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 ‘ 2020 ‘ 2021 ‘ 2022
in Mio. EUR

Einnahmen aus Dienstleistungen

Finanzplan 7,58 7,66 9,66 9,15 11,78 13,91
Jahresabschluss 6,71 9,73 8,06 6,33 10,90 offen?
Abweichung zum Plan -0,87 2,07 -1,60 -2,82 -0,88 offen?
Personalaufwand

Finanzplan 17,97 18,11 19,17 19,14 21,94 22,62
Jahresabschluss 17,77 18,82 20,01 20,57 22,36 offen?
Abweichung zum Plan -0,20 0,71 0,84 1,43 0,42 offen?

1 Jahresabschluss zum Ende der Gebarungsiiberpriifung noch nicht verfiigbar
Quellen: Finanzplane und Jahresabschlisse des Bundesforschungszentrums

Der Wirtschaftsrat forderte im Marz 2022 aufgrund des im Vergleich zu den Vorjah-
ren deutlich schlechteren Jahresergebnisses 2021 (Tabelle 4) den Leiter des Bundes-
forschungszentrums auf, das finanzielle Risiko in der Risikomatrix besser abzubilden,
weil sich diese Situation im Dezember 2021 noch nicht abgezeichnet hatte. Insbe-
sondere sollte bei den Einnahmen verstarktes Augenmerk auf positive Deckungsbei-
trage bei geplanten Projekten gelegt und sollten das Arbeitsvolumen sowie die
Personalkapazitdten in einem ,gesunden” AusmalR ausgeweitet werden.
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(3) Die einzelnen Bilanzpositionen des Bundesforschungszentrums entwickelten sich
im Zeitraum 2017 bis 2021 wie folgt:

Tabelle 6: Entwicklung der Bilanz des Bundesforschungszentrums
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veranderung
2017 bis 2021
in 1.000 EUR in %
Anlagevermogen 5.103 47.131 44897 43.332  41.728 718
Umlaufvermogen 8.969 7.253 7.010 10.302  12.429 39
davon
ggfiizsif;‘s’gfu tGe;’thabe” 7285 5451 4381 7257  7.863 8
Rechnungsabgrenzung 380 323 292 367 340 -11
Summe AKTIVA 14.452 54.708 52.199 54.001 54.496 277
Eigenkapital 2.377 2.198 2.094 1.524 385 -84
Investitionskostenzuschisse 3.887 11.099 10.304 9.442 8.688 124
Rickstellungen 6.173 6.546 6.566 6.719 7.121 15
Verbindlichkeiten 1.846 34.765 32.801 36.062 38.246 >1.000
Rechnungsabgrenzung 169 100 435 254 56 -67
Summe PASSIVA 14.452 54708 52.199 54.001 54.496 277
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Jahresabschlisse des Bundesforschungszentrums

Das hohere Anlagevermogen, die héheren Verbindlichkeiten und das sinkende
Eigenkapital waren vor allem auf den fertiggestellten Neubau in Traunkirchen
zurlckzufihren. Die Wirtschaftsprifer erteilten dem Bundesforschungszentrum fir
die Jahresabschlisse 2018 bis 2021 trotz der unginstigen Entwicklung einen unein-
geschrankten Bestdtigungsvermerk.

(4) Die wirtschaftliche Situation des Bundesforschungszentrums war ab 2018 vor
allem von folgenden Faktoren bestimmt:

dem gestiegenen Personalaufwand als Hauptkostenfaktor (TZ 18),

der Aufnahme des fertiggestellten Neubaus in Traunkirchen in den Jahresabschluss
(1217),

den Zinssteigerungen bei den beiden variabel verzinsten Darlehen (TZ 14),

der steigenden Anzahl abgewickelter Projekte (TZ 19),

der COVID-19-Pandemie (TZ 20),

einer fehlenden Regelung zwischen dem Bundesforschungszentrum und dem Minis-
terium im Zusammenhang mit nicht kostendeckenden Tarifen fiir die Forstfach-
schule am Standort Traunkirchen (TZ 21) und

der Erhéhung der Basiszuwendung um 2 Mio. EUR ab 2023 (TZ 22).
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Der RH hielt fest, dass sich die wirtschaftliche Situation des Bundesforschungszen-
trums unglnstig entwickelte. Die Jahresergebnisse waren ab 2018 negativ.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Finanzplane des Bundesforschungszentrums fir
die Jahre 2019 bis 2021 von einem ausgeglichenen bzw. positiven Jahresergebnis
ausgingen, dieses jedoch jeweils negativ war. Zu finanziellen Schwierigkeiten fihrten
seit 2018 z.B. die hohen Personalkosten, die nicht kostendeckenden Tarife fiir Unter-
bringung und Verpflegung in den Forstlichen Ausbildungsstatten, die Auswirkungen
der COVID—19—-Pandemie, nicht kostendeckende Projekte und die steigende Miete
fur den Neubau in Traunkirchen (TZ 14, Abbildung 6).

Der RH verwies auf die Aufforderung des Wirtschaftsrats an den Leiter des Bundes-
forschungszentrums im Marz 2022, das finanzielle Risiko in der Risikomatrix besser
abzubilden.

Er empfahl dem Bundesforschungszentrum, in seinem Risikomanagement verstarkt
auf die aufgezeigten finanziellen Risiken zu achten und seine Risikomatrix dahinge-
hend zu aktualisieren.

Er empfahl dem Bundesforschungszentrum weiters, bei der Erstellung der jahrlichen
Finanzplane die Einnahmen und Ausgaben vorsichtiger abzuschatzen.

Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es die Risi-
komatrix erweitern und adaptieren wirde; dazu sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet
worden.

Flr die Budgetperiode 2024 bis 2027 werde es die Einnahmen vorsichtiger einschat-
zen und in den Ausgaben die gestiegenen Kosten durch die Inflation mit entspre-
chenden Lohn—und Gehaltskostenerhhungen laut WIFO—Prognose berlcksichtigen.
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Kennzahlen des Bundesforschungszentrums
und Einfluss Traunkirchen

(1) Der Neubau der Forstlichen Ausbildungsstatte am Standort Traunkirchen wurde
im Herbst 2018 fertiggestellt. Dies hatte wesentliche Auswirkungen auf die finanzi-
elle Lage des Bundesforschungszentrums, weil aufgrund der mit der Wohnbauge-
sellschaft B vereinbarten Rechte und Pflichten des Bundesforschungszentrums ein
Finanzierungsleasing (Mietkauf) vorlag. Der erstmalige Ansatz der Liegenschaft
wirkte sich wie folgt im Jahresabschluss 2018 aus:

Erhéhung des Anlagevermoégens von 5,10 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 47,13 Mio. EUR
im Jahr 2018 auf der Aktivseite der Bilanz,

Erhdhung der Verbindlichkeiten von 1,85 Mio. EUR auf 34,77 Mio. EUR auf der
Passivseite der Bilanz,

Erhohung der Investitionskostenzuschisse von 3,89 Mio. EUR auf 11,10 Mio. EUR
(Zuschisse des Ministeriums) auf der Passivseite der Bilanz sowie

Steigerung bei den Abschreibungen aufgrund der Anlagenzugange von 732.000 EUR
auf 1,62 Mio. EUR auf der Aufwandsseite in der Gewinn— und Verlustrechnung
(siehe auch Tabellen 6 und 4).

(2) Die Entwicklung der Jahresergebnisse, der Bilanzergebnisse, der Eigenmittel-
guote und der Schuldentilgungsdauer von 2017 bis 2021 zeigt folgende Tabelle:

Tabelle 7: Entwicklung relevanter Kennzahlen des Bundesforschungszentrums
‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 ‘ 2020 ‘ 2021
Jahresergebnis (in EUR) 4.105 -178.592 -22.868 -395.279 -1.139.351
Bilanzergebnis (in EUR) 1.021.854 843.262 820.394 425.115 -714.236
Eigenmittelquote (in %) 22,5 5,0 5,0 3,4 0,8

fiktive Schuldentilgungsdauer

) 1,1 30,7 25,0 30,4 66,7
(in Jahren)

Quellen: Jahresabschlisse des Bundesforschungszentrums

Das Unternehmensreorganisationsgesetz (URG)'® definiert in § 23 die Eigenmittel-
guote (< 8 %) und die fiktive Schuldentilgungsdauer (> 15 Jahre) als zwei Kennzah-
len, bei deren Unter— bzw. Uberschreitung ein Reorganisationsbedarf vermutet
wird. Die Aufnahme der Liegenschaft Traunkirchen als Finanzierungsleasing in den
Jahresabschluss 2018 des Bundesforschungszentrums hatte zur Folge, dass die
Eigenmittelquote sank und die fiktive Schuldentilgungsdauer anstieg. Gemessen an
diesen beiden Kennzahlen verfehlte das Bundesforschungszentrum die Zielwerte
seit dem Jahr 2018 deutlich.

BGBI. 1 114/1997 i.d.g.F.
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Insolvenzgefahr bestand aus Sicht der steuerlichen Vertretung des Bundesfor-
schungszentrums nicht, weil die beiden Unternehmenskennzahlen im direkten
Zusammenhang mit der Aufnahme der Liegenschaft in Traunkirchen in den Jahres-
abschluss standen. Sie vertrat auch die Ansicht, dass das URG nicht auf das Bundes-
forschungszentrum anzuwenden ware, weil es den Unternehmensbegriff des URG
— dieser stellte auf den Unternehmensbegriff im Unternehmensgesetzbuch' ab —
nicht erfllle. Das Bundesforschungszentrum galt als ein Mischbetrieb, dessen
Schwerpunkt mit rd. 95 % im nicht wirtschaftlichen Bereich lag. Daher sei die Rege-
lung zu einem vermuteten Reorganisationsbedarf nicht anzuwenden.

(3) Der fur den Jahresabschluss 2021 verantwortliche Wirtschaftsprifer wies in
seinem Management Letter vom Juli 2022 zur Prifung des Jahresabschlusses 2021
darauf hin, dass eine Eigenmittelquote von 0,8 %, unabhangig davon, ob das URG
vom Bundesforschungszentrum anzuwenden sei oder nicht, duRerst gering sei. Er
empfahl dem Ministerium als Eigentiimer, das Bundesforschungszentrum dahinge-
hend auszustatten, dass die Eigenmittelquote von 8 % im Sinne des § 23 URG erflillt
werden kann, unabhangig davon, ob das URG zur Anwendung gelangt oder nicht.

Der RH hielt fest, dass die Aufnahme der Liegenschaft in Traunkirchen als Finanzie-
rungsleasing die Jahresabschlisse des Bundesforschungszentrums deutlich beein-
flusste. Dies zeigte sich insbesondere im Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten,
die den nicht aus Investitionskostenzuschiissen gedeckten Finanzierungsaufwand
der Liegenschaft in Traunkirchen auswiesen. Er wies auch auf die Empfehlung des
Wirtschaftsprifers an das Ministerium hin, das Bundesforschungszentrum finanziell
so auszustatten, dass eine Eigenmittelquote von 8 % erreicht wird.

§ 1 Abs. 2 Unternehmensgesetzbuch, dRGBI. S. 219/1897i.d.g.F.: ,,Ein Unternehmen ist jede auf Dauer ange-
legte Organisation selbstandiger wirtschaftlicher Tatigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein.”
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Personal

(1) Die Entwicklung des Personalstands des Bundesforschungszentrums zeigt

folgende Tabelle:

Tabelle 8: Entwicklung des Personalstands
Personal 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 nglr;"b‘i’:rz‘g‘zgz
in Vollzeitaquivalenten im Jahresdurchschnitt in %

Beamtinnen und Beamte 78 77 71 67 63 58 -20 -26
Vertragsbedienstete 149 151 162 174 186 197 48 32
befristetes Personal 36 41 55 58 72 76 40 110
Arbeiterinnen bzw. Arbeiter 6 6 6 0 0 0 -6 -100
jepeeneme 22211 14 @
Summe 271 277 296 300 322 332 61 23
Rundungsdifferenzen maglich Quelle: Bundesforschungszentrum

Die Anzahl der Beamtinnen bzw. Beamten, der Arbeiterinnen bzw. Arbeiter und der
freien Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer verringerte sich von 2017 bis 2022
um insgesamt 27 Vollzeitaquivalente. Dem stand ein Anstieg bei den Vertragsbe-
diensteten um 48 Vollzeitdquivalente sowie beim befristeten Personal um 40 Voll-
zeitdquivalente gegenlber. Insgesamt erhohte sich der Personalstand dadurch im
Zeitraum 2017 bis 2022 um 61 Vollzeitaquivalente (23 %), davon um 21 Vollzeitaqui-
valente beim Stammpersonal.

(2) Der Personalaufwand des Bundesforschungszentrums stieg ebenfalls kontinuier-
lich von 17,77 Mio. EUR im Jahr 2017 um mehr als ein Viertel auf 22,36 Mio. EUR im
Jahr 2021 an; er war mit einem Anteil von 72 % an den Gesamtausgaben der Haupt-
kostenfaktor des Bundesforschungszentrums.

Das Bundesforschungszentrum rechnete — insbesondere aufgrund des Gehaltsab-
schlusses von durchschnittlich 7,32 % fir das Jahr 2023 — mit einer Personalkosten-
erhdhung von Gber 1,70 Mio. EUR.

Eine Gegenlberstellung des genehmigten und des tatsachlichen Personalaufwands
im Uberpriften Zeitraum ergab, dass seit 2018 der tatsachliche Personalaufwand
durchgehend lGber dem genehmigten lag (TZ 16).
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(3) Das Bundesforschungszentrum war kollektivvertragsfahig; es hatte bis 31. Dezem-
ber 2005 einen Kollektivvertrag abschlieRen sollen.?° Im Dezember 2022 lag im
Bundesforschungszentrum ein abgestimmter Entwurf zum Kollektivvertrag vor, der
grundsatzlich allen Beschéftigten einen Wechsel in den Kollektivvertrag ermoglichte.
Nach ersten Schatzungen des Bundesforschungszentrums wirden dies rd. 120 Perso-
nen in Anspruch nehmen. Flr neu eintretende Beschéftigte ware er verpflichtend.
Laut Finanzplan des Bundesforschungszentrums kdme der Kollektivvertrag ab dem
Jahr 2024 zum Tragen. Die Mehrkosten schétzte es mit 0,5 Mio. EUR ein.

Der RH hielt kritisch fest, dass der Personalstand des Bundesforschungszentrums
trotz seiner prekdren wirtschaftlichen Lage von 2017 bis 2022 insgesamt um
23 % stieg. Das war einerseits auf die hohe Anzahl befristet Beschaftigter zurlckzu-
fUhren (Erhéhung um 40 Vollzeitdquivalente), andererseits erhdhte sich auch das
Stammpersonal um 21 Vollzeitdquivalente. Die Anzahl an Beamtinnen bzw. Beam-
ten, Arbeiterinnen bzw. Arbeitern und freien Dienstnehmerinnen bzw. Dienstneh-
mern verringerte sich um insgesamt 27 Vollzeitdquivalente, dem stand eine
Erhohung bei den Vertragsbediensteten um 48 Vollzeitdquivalente gegeniber.

Der Personalaufwand machte mit 22,36 Mio. EUR im Jahr 2021 72 % der Gesamt-
ausgaben des Bundesforschungszentrums aus. Der RH wies kritisch darauf hin, dass
die Personalausgaben aufgrund des hoheren Personalstands und des Gehaltsab-
schlusses flir 2023 weiter deutlich steigen werden.

Zur hohen Anzahl an befristet Beschéftigten verwies der RH auf die vielen eingewor-
benen Projekte seit 2018, die den Bedarf an Personal stark erhohten (TZ 19).

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum, vorausschauend MaRnahmen zu
setzen, um den weiteren Anstieg der Personalkosten zu verringern und die Personal-
kosten durch effektives Personalcontrolling zu steuern.

Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass zwischen der
HR—Finance—Geschaftsfihrung und den Flihrungskraften die Ablauforganisation fur
eine strategische Personalplanung und Personalkostenplanung im Rahmen der jahr-
lichen Zielvereinbarungen erarbeitet wirde. Ziel sei deren Umsetzung fir das
Budget 2024 bis 2027.

§ 24 Abs. 8 BFW—Gesetz
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Projekte

(1) Das Bundesforschungszentrum wickelte ab dem Jahr 2018 mehr und auch
grolRere Projekte ab als in den Jahren davor. Es arbeitete zum Stand 30. Juni 2022 — laut
Bericht an den Wirtschaftsrat — an insgesamt 125 Projekten. Das Bundesforschungs-
zentrum generierte damit hdhere Erldse. Allerdings stiegen gleichzeitig die Personal-
kosten stark an, weil es fur die Projektumsetzung zeitlich befristet Personal aufnahm
und zusatzlich auch sein Stammpersonal aufstockte. Die intensive Arbeitssituation
fihrte zu geringerem Urlaubs— und Zeitausgleichsabbau und erforderte hdhere Riick-
stellungen in den Jahresabschlissen (TZ 7). Die Einnahmen zu den Projekten deckten
teilweise nicht die gesamten Projektkosten oder Overhead—Kosten ab. Ein weiterer
negativer Effekt war, dass nicht alle Projekte wie geplant abgeschlossen und abge-
rechnet werden konnten und sich Einnahmen verzdgerten.

Den Anstieg der Projektanzahl geméall den Plandaten des Bundesforschungszen-
trums zeigt folgende Abbildung:

Abbildung 7:  Entwicklung der Projektanzahl laut Plandaten

114
111

62

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Quellen: Auswertungen des Bundesforschungszentrums; Darstellung: RH
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Das Bundesforschungszentrum war im ersten Halbjahr 2018 in 62 Projekten tatig.”’
Die Anzahl stieg auf 114 Projekte im Jdnner 2021 und auf 111 Projekte Ende 2022. Die
Abweichung von den zum 30. Juni 2022 an den Wirtschaftsrat berichteten 125 Projek-
ten lag daran, dass sich die Projektabschlisse teilweise verzogerten. Wirden keine
neuen Projekte eingeworben, ware gemal den Plandaten des Bundesforschungszen-
trums Mitte bis Ende 2024 die Anzahl der Projekte wieder etwa auf dem Stand
von 2018; das letzte Projekt wiirde 2030 enden. Der Leiter des Bundesforschungszen-
trums berichtete dem Wirtschaftsrat regelmaRig Uber neu eingeworbene Projekte
und erlduterte z.B. im September 2022, dass 26 weitere Projekte in Planung seien.

Die folgende Abbildung zeigt die in den Projekten eingesetzten Personalstunden des
Bundesforschungszentrums fir die Jahre 2018 bis 2022:

Abbildung 8:  Entwicklung der in den Projekten eingesetzten Personalstunden pro Jahr

149,795  153.397

74.497 / |

Summe SP?
Summe ZP? I

2018 2019 2020 2021 2022

1 Stammpersonal

2 zeitlich befristetes Personal

Quellen: Auswertungen des Bundesforschungszentrums; Darstellung: RH

Das Bundesforschungszentrum deckte den zunehmenden Bedarf an Personalres-
sourcen in den Projekten hauptsachlich mit zeitlich befristet eingestelltem Personal
ab, erhohte aber auch das Stammpersonal. In den Jahren 2021 und 2022 erreichten
die eingesetzten Personalressourcen in den Projekten mit rd. 60.000 Stunden beim
Stammpersonal und rd. 90.000 Stunden beim befristeten Personal die Hochstwerte
im Uberpriften Zeitraum.

In der Abbildung 7 als Punkt zum 1. Janner 2018 dargestellt.
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Eine Auswertung, wie viele Personalstunden nach Ende 2022 noch bis zum Auslaufen
der einzelnen Projekte verplant waren, hatte das Bundesforschungszentrum nur mit
grollem Aufwand manuell erstellen kdnnen. Die Personalstunden, die noch bis zur
Beendigung der laufenden Projekte erforderlich sind, sind daher nicht dargestellt.

(2) Projekte sind nicht immer kostendeckend, weil z.B. Personalkosten teilweise
pauschal oder nicht in voller Hohe abgegolten werden bzw. in bestimmten Forder-
schienen auch Eigenmittelanteile zu leisten sind.

Der Leiter des Bundesforschungszentrums legte dem Wirtschaftsrat jahrlich ein
Arbeitsprogramm mit einer Vorschau fir die nachsten drei Jahre vor. Dieses enthielt
alle laufenden Projekte mit jeweils einer inhaltlichen Kurzdarstellung und einer
Angabe zur plangemaRen Abwicklung des Projekts. Weiters waren die Projektlei-
tung, Projektbeginn und —ende sowie allenfalls externe Partner angegeben. Infor-
mationen zu den Ressourcen, z.B. zum erforderlichen Personaleinsatz in Stunden,
oder finanzielle Eckdaten fehlten.

Der Wirtschaftsrat ersuchte das Bundesforschungszentrum im Marz 2022, ein
Reporting zu erarbeiten, das die Wirtschaftlichkeit der Projekte besser darstellt.

Der Leiter des Bundesforschungszentrums erklarte gegentber dem Wirtschaftsrat
im Jahr 2022, kiinftig schon in der Antragsphase von Projekten starker auf Kostende-
ckung und moégliche Gewinne zu achten. Nur im Einzelfall wirden — nach Abwéagung
strategischer bzw. forstpolitischer Notwendigkeit — auch Projekte mit geringerem
Kostendeckungsgrad bearbeitet werden.

Im September 2022 ersuchte ein Mitglied des Wirtschaftsrats um kiinftige Darstel-
lung der Wirtschaftlichkeit der Projekte im Arbeitsprogramm sowie einer allfalligen
Begriindung zu jenen Projekten, die trotz mangelnder Wirtschaftlichkeit umgesetzt
werden.

(3) Das Bundesforschungszentrum stellte in einem Controllingbericht fir beendete
Projekte die tatsachlichen Kosten und Erlése sowie die errechneten Deckungsbei-
trage dar. Ein Vergleich mit den Plan—Werten fehlte.

Das Bundesforschungszentrum konnte nicht mit angemessenem Aufwand gesamt-
haft Uber alle Projekte zu einem bestimmten Zeitpunkt die geplanten sowie die
tatsachlichen Kosten und Erldse darstellen bzw. gegentberstellen.
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Der RH wies auf den starken Anstieg an Projekten hin, die das Bundesforschungszen-
trum ab 2018 eingeworben hatte. Den Mehraufwand konnte es nicht mit dem eige-
nen Personal bewaltigen. Aus Sicht des RH ergaben sich mit der hohen Anzahl der zu
bewaltigenden Projekte Risiken, z.B. im Zusammenhang mit dem hohen Personal-
aufwand oder mit den nicht Uber die Refundierungen abgedeckten Kosten.

Der RH kritisierte, dass die Arbeitsprogramme, die das Bundesforschungszentrum
dem Wirtschaftsrat vorlegte, keine Ubersichtliche Darstellung aller laufenden
Projekte inklusive wirtschaftlicher Kennzahlen enthielten. Sie wiesen z.B. weder den
erforderlichen Personaleinsatz in Stunden aus noch die Betrage, die das Bundesfor-
schungszentrum als Einnahmen aus dem Projekt erwarten konnte, noch die Kosten,
die dem Bundesforschungszentrum jedenfalls entstehen werden. Die Controllingbe-
richte enthielten flr beendete Projekte die tatsdchlichen Kosten und Erlose, aller-
dings keinen Vergleich mit den Plan—Werten. Der RH hielt fest, dass Auswertungen
Uber alle Projekte teilweise nur sehr aufwandig moglich waren.

Der RH wies darauf hin, dass der Wirtschaftsrat das Bundesforschungszentrum erst
im Marz 2022 ersuchte, ein informativeres Reporting zu den Projekten zu erarbei-
ten, das die Wirtschaftlichkeit der Projekte besser darstellt.

Er empfahl dem Bundesforschungszentrum, in den Darstellungen tber die laufen-
den Projekte (z.B. in den Arbeitsprogrammen, die dem Wirtschaftsrat vorgelegt
werden) wirtschaftliche Kennzahlen aufzunehmen und im Hinblick auf die schlechte
wirtschaftliche Situation des Bundesforschungszentrums verstarkt auf Kostende-
ckung zu achten.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum weiters, das Projektcontrolling so
zu verbessern, dass moglichst automatisiert aussagekraftige Auswertungen erstellt
werden konnen, z.B. fir die Steuerung des Personaleinsatzes, der Kosten und der
Termine Uber die gesamte Laufzeit der Projekte und auch zusammengefasst fir alle
Projekte.

Das Bundesforschungszentrum wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass z.B.
aus Grunden der Kostendeckung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gedeckelten
Stundenséatzen nur insoweit Projekten zugeteilt wirden, als die Expertise fur das
Projekt unerlasslich sei und damit ein Kostenbeitrag etwa flir unabhangig von der
Projektauslastung anfallende Gehalter erwirtschaftet werden kénne. Das Thema
Kostenentwicklung und —deckung sei ein Schwerpunkt im Midterm—Evaluierungs-
prozess. Als Ergebnis wiirde eine Neuorientierung der Finanzierung des Bundesfor-
schungszentrums bis 2026 angestrebt, vor allem die Ausarbeitung aller Grundlagen
flr eine Leistungsvereinbarung.
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Die hausinterne EDV des Bundesforschungszentrums sei mit der Umsetzung einer
verbesserten Ubersicht (iber die Projekte fiir die Institutsleitungen beauftragt
worden. Unter anderem gebe es einen Terminplaner flr Férderschienen mit vorab
festgelegten Auszahlungsterminen. Dieser Terminkalender werde um Plandaten und
Werte zu Projekten mit variablen Abrechnungsterminen nach Leistungsfortschritt
erweitert.

Ein integriertes Projektplanungssystem inklusive Terminplanung, Zeiterfassung und
buchhalterischen bzw. kostenrechnerischen Auswertungen kdonne derzeit aufgrund
der Umstiegskosten bzw. internen Kapazitatsbeschrankungen (Neueinrichtung aller
Schnittstellen zu Buchhaltung und Zeiterfassung) und der hohen Lizenzkosten pro
Projektmitarbeiterin bzw. —mitarbeiter nicht umgesetzt werden, sei aber das mittel-
fristige Ziel.

Liquiditatssichernde Maflsnahmen

(1) Die Forstlichen Ausbildungsstatten in Ossiach und Traunkirchen mussten
aufgrund der COVID—19—-Pandemie im Jahr 2020 (z.B. Reisebeschrdankungen, Lock-
downs) ihren Prasenzbetrieb voribergehend einstellen. Das Bundesforschungszen-
trum beantragte COVID—19—Kurzarbeitsbeihilfe: Das Arbeitsmarktservice bewilligte
fir 54 Bedienstete der beiden Forstlichen Ausbildungsstdtten von Mai bis Juli 2020
rd. 393.000 EUR an Kurzarbeitsbeihilfe. Die Forstlichen Ausbildungsstédtten konnten
so ihre Einnahmenverluste auf 0,85 Mio. EUR abmildern. Die Erlése und Ertrage des
Bundesforschungszentrums lagen insgesamt leicht Gber dem genehmigten Budget,
wahrend der tatsachliche Aufwand den genehmigten Aufwand um 1,27 Mio. EUR
Uberstieg. Hauptgrund daflr war der Personalaufwand, der um 1,43 Mio. EUR hoher
ausfiel als geplant.

(2) Aufgrund von Liquiditatsproblemen des Bundesforschungszentrums stundete
das Ministerium diesem die Refundierungen fiir die Gehalter der Beamtinnen und
Beamten flr den Zeitraum April bis Dezember 2020 in Hohe von 4,10 Mio. EUR.2?
Das Ministerium ersuchte seinerseits das Finanzministerium um einen Verzicht auf
diese Forderung?® von 4,10 Mio. EUR gegenlber dem Bundesforschungszentrum.
Das Finanzministerium lehnte dies im September 2021 vorerst mit der Begriindung
ab, dass die Hochstgrenze fiir einen Forderungsverzicht bei 2,50 Mio. EUR im Einzel-
fall** liege; ein Forderungsverzicht in gesamter Hohe bedirfe einer gesetzlichen
Grundlage. Das Bundesforschungszentrum verbuchte die 4,10 Mio. EUR als Verbind-
lichkeit in seiner Bilanz. Bis zum Ende der Follow—up—Uberpriifung war offen, ob

Im Normalfall zahlte das Ministerium die Gehalter der Beamtinnen und Beamten, das Bundesforschungszen-
trum refundierte dem Ministerium diese Zahlungen.

§ 74 Abs. 1 Z 1 Bundeshaushaltsgesetz 2013, BGBI. | 139/2009 i.d.g.F.
Art. XIl Abs. 1 Bundesfinanzgesetz 2022, BGBI. | 195/2021
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dem Bundesforschungszentrum die Forderung von 4,10 Mio. EUR zur Ganze oder
teilweise erlassen wird.

(3) Eine weitere MaRRnahme zur Liquiditatssicherung des Bundesforschungszen-
trums waren die quartalsweisen Vorauszahlungen des Ministeriums in den
Jahren 2020 (455.000 EUR) und 2021 (621.000 EUR) fur die Tatigkeiten des Bundes-
amts fir Wald im Rahmen des Holzhandelstiberwachungsgesetzes (TZ 13).

Der RH verkannte nicht die Liquiditdtsprobleme des Bundesforschungszentrums. Vor
dem Hintergrund einer Personalsteigerung von 2020 auf 2021 von 300 auf 322 Voll-
zeitdquivalente und damit wachsender Personalkosten sowie der kiinftig moglichen
Auszahlung von Uberstunden sah er aber den in Uberlegung stehenden Forderungs-
verzicht von rd. 4,10 Mio. EUR kritisch.

Der RH wiederholte seine Empfehlung an das Bundesforschungszentrum und das
Ministerium, das strategische Unternehmenskonzept im Rahmen einer Aufgaben-
kritik grundlegend zu Uberprifen, Entwicklungsziele bzw. Einsparungsziele und
—malinahmen zu vereinbaren und darauf aufbauend ein nachhaltiges und tragfahi-
ges Finanzierungskonzept zu entwickeln.

(1) Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es im
Zuge einer Midterm—Evaluierung des strategischen Unternehmenskonzepts eine
Aufgabenkritik durchgefiihrt und konkrete MaRnahmen fiir eine nachhaltige Finan-
zierung und Einsparungsziele vorgeschlagen habe. In weiterer Folge werde es seine
Finanzierungsmodalitdten grundsatzlich neu bewerten mit dem Ziel, ein Modell der
Leistungsfinanzierung bis 2026 zu erarbeiten (TZ 2).

(2) Laut Stellungnahme des Ministeriums bemdihe es sich, im Zuge der Budgetver-
handlungen die Finanzierung des Bundesforschungszentrums mittel—und langfristig
abzusichern. Die Etablierung einer Leistungsvereinbarung werde gepruft, fir dieses
Instrument sei aber eine gesetzliche Grundlage notwendig (TZ 2).
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Tarife der Forstfachschule

(1) Die Forstfachschule Ubersiedelte mit dem Schuljahr 2018/19 von Waidhofen an
der Ybbs an den Standort Traunkirchen. Der Untermietvertrag fir die Forstfach-
schule zwischen dem Bundesforschungszentrum und dem Ministerium bezog sich
auf einen Flachenanteil von 32,45 %; er enthielt die Reservierung von 39 Zimmern
bzw. 78 Heimplatzen fir die Schilerinnen und Schiler der Forstfachschule. Das
Bundesforschungszentrum verpflichtete sich, die vereinbarten Heimplatze wahrend
des Schuljahres (mit Ausnahme der Sommerferien) zur Verfligung zu stellen. Bei
einer Minderauslastung durch nicht vom Bundesforschungszentrum zu vertretende
Grinde leistete das Ministerium eine Ausgleichszahlung fir die ungenutzten Heim-
platze in der Hohe des geltenden Benltzungsentgelts. Fir das Schuljahr 2018/19
wurde das BenUtzungsentgelt pro Platz und Schuljahr mit 2.700 EUR gemald Tarif
des Bundesforschungszentrums festgelegt. Eine jahrliche Tarifanpassung war mit
Zustimmung des Ministeriums moglich; dies erfolgte seit Unterzeichnung des Uber-
einkommens im Jahr 2017 nicht. Das Bundesforschungszentrum berechnete fir das
Schuljahr 2020/21 einen kostendeckenden Tarif pro Platz und Monat von 227,50 EUR.

(2) Die von den Forstfachschilerinnen und —schilern zu zahlenden Beitrdge lagen
seit dem Schuljahr 2018/19 bei monatlich 395 EUR (fiir Nachtigung und Vollverpfle-
gung) bzw. 195 EUR (flr Nachtigung). Diese Beitrage waren fiir das Bundesfor-
schungszentrum nicht kostendeckend, es errechnete einen Fehlbetrag von
rd. 266.000 EUR fir die Schuljahre 2019/20, 2020/21 und 2021/22.?° Das Bundes-
forschungszentrum hatte keine Vereinbarung mit dem Ministerium getroffen, um
die Differenz zwischen den Beitragen der Forstfachschilerinnen und —schuler und
seinen kostendeckenden Tarifen abgegolten zu bekommen. Es Gbermittelte dazu im
Oktober 2021 einen Vereinbarungsentwurf an das Ministerium. Im August 2022
urgierte das Bundesforschungszentrum erstmals, nachdem es bis dahin keine Riick-
meldung erhalten hatte. Eine Vereinbarung gab es bis zum Ende der Follow—up—
Uberpriifung nicht.

Der RH hielt fest, dass es ein Ubereinkommen zwischen dem Bundesforschungszen-
trum und dem Ministerium flr die finanzielle Abgeltung bei einer Minderauslastung
der Betten im Wohnheim flr Forstfachschilerinnen und —schiler gab. Das verein-
barte Benltzungsentgelt war hoher als z.B. der vom Bundesforschungszentrum
errechnete kostendeckende Tarif pro Nachtigung fur das Schuljahr 2020/21.

Das Bundesforschungszentrum ist gemal § 5 Abs. 3 BFW—-Gesetz verpflichtet, fur seine Leistungen Vollkos-
ten zu verrechnen.
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Der RH hielt kritisch fest, dass eine Vereinbarung fiir die Abgeltung der Differenz aus
den Beitrdgen der Forstfachschilerinnen und —schiler und den kostendeckenden
Tarifen fur die Unterbringung zwischen dem Bundesforschungszentrum und dem
Ministerium fehlte. Das Bundesforschungszentrum Ubernahm dadurch laufend
Kosten fur die Unterbringung der Forstfachschilerinnen und —schiler, die vom
Ministerium zu tragen waren.

Der RH kritisierte, dass das Bundesforschungszentrum dem Ministerium erst im
Oktober 2021 —also nach dem dritten Schuljahr der Forstfachschule am Standort
Traunkirchen —einen Entwurf fir die Abgeltung der dem Bundesforschungszentrum
entstandenen bzw. laufend nicht abgedeckten Kosten vorlegte.

Er kritisierte weiters, dass das Ministerium auf den Entwurf des Bundesforschungs-
zentrums erst nach Urgenz reagierte und eine Vereinbarung zwischen dem Bundes-
forschungszentrum und dem Ministerium bis zum Ende der Follow—up—Uberpriifung
immer noch ausstandig war.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum und dem Ministerium, rasch eine
gemeinsame Losung flr die Abgeltung der Differenz zwischen den kostendeckenden
Tarifen und den Beitragsleistungen der Forstfachschilerinnen und —schuler zu
finden sowie eine Vereinbarung fur die Zukunft zu treffen.

(1) Das Bundesforschungszentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es eine
rasche Klarung durch das Ministerium als winschenswert erachte. Es habe dem
Ministerium im Juli 2023 nochmals das berechnete Kostendelta fiir die Schul-
jahre 2018/19 bis 2021/22 Ubermittelt. Zu einer kinftigen Vereinbarung Uber den
Kostenersatz hatten bereits Gesprache mit dem Ministerium stattgefunden.

(2) Laut Stellungnahme des Ministeriums seien zu den héheren Kosten fir das Schi-
lerheim bereits Gesprache mit dem Bundesforschungszentrum im Gange, vorrangig
fir eine rechtliche Klérung zur Bettenlbereinkunft (,Bettenvertrag”) und einer
neuen Vereinbarung. Hauptziel der Verhandlungen sei, eine flr beide Parteien
sowohl zufriedenstellende als auch praktikable Loésung zu finden. Hierbei sei insbe-
sondere die Forderung einer Vollauslastung des Schilerheims von Interesse. Als
weitere mogliche MalRnahme kénne eine Erhéhung des Schilerheimbeitrags in
Erwagung gezogen werden, die zu einer besseren Kostendeckung beitragen wirde
und die Differenz fir das Ministerium wirtschaftlich vertretbar gestalten kdnnte.
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Erhéhung der Basiszuwendung

(1) Im Jahr 2005 wurde die Basiszuwendung mit 15,50 Mio. EUR jahrlich nominell
festgelegt und blieb — ungeachtet der steigenden Gehilter fiir das Personal — unver-
dndert. Ab 2016 war laut der Finanzplanung des Bundesforschungszentrums eine
Finanzierungslicke zu erwarten; diese schloss das Ministerium im Wege von Sonder-
finanzierungen — dabei handelte es sich um die Beauftragung der permanenten
Osterreichischen Waldinventur sowie die Abgeltung zusétzlicher, zum Teil hoheitli-
cher Aufgaben.

(2) Im Dezember 2018 berichtete der Leiter des Bundesforschungszentrums dem
Wirtschaftsrat Uber eine neuerliche Finanzierungsliicke ab dem Jahr 2022 von
rd. 1,3 Mio. EUR. Aus seiner Sicht sollten die Einnahmen des Bundesforschungszen-
trums kunftig durch eine Kombination aus einer Inflationsanpassung der Basiszu-
wendung, zuséatzlichen Drittmittelprojekten und Vereinbarungen fiir Zusatzleistungen
mit dem Ministerium erhéht werden.

Die Jahresergebnisse waren seit dem Jahr 2018 negativ.

(3) Das Ministerium stellte im Marz 2020 eine Erhohung der Basiszuwendung von
2 Mio. EUR in Aussicht.

Die allgemein unginstige Entwicklung der wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund
der COVID-19—-Pandemie und die Inflationsentwicklung verschéarften die finanzielle
Situation des Bundesforschungszentrums.

(4) Das Bundesforschungszentrum berechnete 2022 den Wertverlust der Basiszu-
wendung durch die Nicht—Anpassung an den Verbraucherpreisindex. Diese Berech-
nung ergab

fir das Jahr 2021 einen Wertverlust von 6,08 Mio. EUR,

bei Bertcksichtigung des Verbraucherpreisindex 2000 einen realen Wert der Basis-
zuwendung von 21,58 Mio. EUR,

eine erforderliche Erhéhung der Basiszuwendung um 4,50 Mio. EUR, um insbeson-
dere die Lohnkostensteigerungen durch die Inflation (1,10 Mio. EUR wegen Uber-
durchschnittlich hoher Gehaltsabschlisse), den Eigenanteil bei Projekten
(0,70 Mio. EUR) und die Mieterhtohungen aufgrund gestiegener Zinsen fiir den
Standort Traunkirchen (0,50 Mio. EUR) abzudecken.
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Der Budgetausschuss stellte im November 2022 einen Antrag, das BFW—Gesetz zu
dndern und die Basiszuwendung um 2 Mio. EUR auf 17,50 Mio. EUR pro Jahr zu
erhohen. Der Nationalrat stimmte zu; die Erhdhung galt ab Janner 2023.2¢

Der RH hielt fest, dass die Basiszuwendung des Bundesforschungszentrums mit
1. Janner 2023 um 2 Mio. EUR auf 17,50 Mio. EUR erhdht wurde. Er gab jedoch zu
bedenken, dass der Leiter des Bundesforschungszentrums von einem zusatzlichen
Finanzbedarf von 4,50 Mio. EUR pro Jahr ausging, weil er insbesondere mit einer
Erhohung der Personalkosten und der Mietzahlungen sowie einem erhéhten Eigen-
anteil bei Projekten rechnete.

Der RH wies darauf hin, dass die Erhohung der Basiszuwendung um 2 Mio. EUR
erneut nicht ausreichen konnte, bei der bestehenden Aufgabenwahrnehmung des
Bundesforschungszentrums langfristig ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirt-
schaften. Aus Sicht des RH war eine grundsatzliche Diskussion Gber die Organisation
und Finanzierung des Bundesforschungszentrums (Aufgabenkritik) erforderlich.

Der RH wiederholte daher seine Empfehlung an das Bundesforschungszentrum und
das Ministerium, das strategische Unternehmenskonzept des Bundesforschungszen-
trums im Rahmen einer Aufgabenkritik grundlegend zu Gberprifen, Entwicklungs-
ziele bzw. Einsparungsziele und —malinahmen zu vereinbaren und darauf aufbauend
ein nachhaltiges und tragfahiges Finanzierungskonzept zu entwickeln.

Das Bundesforschungszentrum und das Ministerium wiederholten ihre Stellungnah-
men zu TZ 2 und TZ 20 betreffend das strategische Unternehmenskonzept, Auf-

gabenkritik und Absicherung der mittel— und langfristigen Finanzierung des Bundes-
forschungszentrums.

Der RH wies ergidnzend darauf hin, dass das Budgetbegleitgesetz 2024 Anderungen
des BFW—Gesetzes vorsah (Art. 20). Demnach soll die seit 1. Janner 2023 geltende,
jahrliche Basiszuwendung fir das Bundesforschungszentrum in Héhe von
17,50 Mio. EUR fir die Jahre 2024 und 2025 auf jahrlich 22,50 Mio. EUR erhoht
werden. Dies entsprach einer Erhéhung um 5 Mio. EUR — und damit um jeweils
rd. 30 % — fur die nachsten zwei Jahre.

Vor diesem Hintergrund bekraftigte der RH nochmals seine Empfehlung, das Unter-
nehmenskonzept des Bundesforschungszentrums im Rahmen einer Aufgabenkritik
grundlegend zu Uberprifen, Entwicklungsziele bzw. Einsparungsziele und —malnah-
men zu vereinbaren und darauf aufbauend ein nachhaltiges und tragféhiges Finan-
zierungskonzept zu entwickeln.

BGBI. | 189/2022
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Standort Mariabrunn

(1) Das Bundesforschungszentrum tbersiedelte bis 2015 alle Bereiche vom Standort
Mariabrunn an den Standort Schénbrunn. In seinem Vorbericht (TZ 3) hatte der RH
ausgefihrt, dass durch eine Gebdudesanierung und gednderte Raumnutzung des
mietfreien Hauptstandorts Schonbrunn? zuséatzliche Arbeitsflaichen geschaffen
sowie Miet— und Betriebskosten eingespart werden sollten.

(2) Im Oktober 2020 vereinbarten die Generalsekretdre des damaligen Bundes-
ministeriums flr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (in der Folge: Wirtschafts-
ministerium) und des Landwirtschaftsministeriums, dass das Bundesforschungs-
zentrum — aufgrund nétiger Erweiterungsflachen fir den Tiergarten — die Nutzung
im Areal Schonbrunn aufgeben solle. Gemal der Vereinbarung solle das Bundesfor-
schungszentrum seinen friiheren Standort in Mariabrunn von der Austrian Real
Estate GmbH (ARE) anmieten. Die ARE wirde den Standort Mariabrunn entspre-
chend und gleichwertig mit den bisher bestehenden Nutzungsanforderungen des
Bundesforschungszentrums ausbauen und adaptieren. Dem Bundesforschungszen-
trum kdme ein unbefristetes, unentgeltliches und unbelastetes Nutzungsrecht zu. Es
hatte flr die mieterpflichtigen Instandhaltungen der Gebaudeteile im Inneren sowie
far die mieterseitigen Betriebskosten aufzukommen; Mietkosten, wie insbesondere
die Hauptmietkosten, ibernehme die Republik Osterreich, vertreten durch das Wirt-
schaftsministerium.

(3) Im Frihjahr 2021 begann das Bundesforschungszentrum mit Planungsarbeiten
fur die Ubersiedlung nach Mariabrunn. Es Gbermittelte u.a. ein Dokument an die
planende Stelle des Wirtschaftsministeriums bzw. der Burghauptmannschaft Oster-
reich, das die erforderlichen Flachen, Einrichtungsgegenstande, Ubersiedlungskos-
ten und interne Planungsleistungen darstellte.

Das Wirtschaftsministerium und die Burghauptmannschaft Osterreich beauftragten
eine Machbarkeitsstudie. Diese wies aus, dass eine Kaufoption deutlich kostengiins-
tiger wére als eine Mietoption. Die Kaufkosten gab es mit mindestens 43,64 Mio. EUR
(Bruttogesamtkosten bezogen auf 25 Jahre) an.2® GemaR der Studie deckten sich die
Interpretationen Uber die Kostentragung zwischen Bundesforschungszentrum und
dem Wirtschaftsministerium nicht.

(4) Anfang 2022 informierte das Bundesforschungszentrum den Wirtschaftsrat, dass
laut Generalplaner der Burghauptmannschaft Osterreich eine Ubersiedlung des
Bundesforschungszentrums frithestens 2026/27 realistisch sei.

Umzug (Direktion mit dem groRten Teil des Personals) von Mariabrunn nach Schonbrunn in den 1950er
Jahren

Vergleichbar dazu wiirden Mietkosten in Hohe von 66,83 Mio. EUR anfallen.
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Der Wirtschaftsrat hielt in seiner Sitzung im Dezember 2022 fest, dass er das vom
Wirtschaftsministerium angestrebte Vorhaben grundséatzlich unterstitze. Da das
Bundesforschungszentrum Uber keine finanziellen Ressourcen verfliige, missten die
erforderlichen Mittel von den betroffenen Ressorts bereitgestellt werden.

Der RH hielt fest, dass das Bundesforschungszentrum erst 2015 die Absiedlung von
Mariabrunn nach Schénbrunn abgeschlossen hatte. Eine erneute Riuckibersiedlung
an den friheren Standort Mariabrunn und dessen Instandsetzung waren mit hohen
Kosten verbunden (laut einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 mit mindes-
tens 43,64 Mio. EUR brutto im Fall eines Kaufs).

Der RH wies darauf hin, dass das Landwirtschaftsministerium und das Wirtschafts-
ministerium die Verhandlungspartner beziiglich der Ubersiedlung des Bundesfor-
schungszentrums von Schénbrunn nach Mariabrunn auf Basis der Vereinbarung der
Generalsekretdre vom Oktober 2020 waren. Von der Ubersiedlung wére jedoch das
Bundesforschungszentrum betroffen; ihm wiirden im Fall einer Ubersiedlung nach
Mariabrunn Kosten anfallen. In diesem Zusammenhang wies der RH darauf hin, dass
das Bundesforschungszentrum durch den Hauptmietvertrag fir den Standort Traun-
kirchen bereits mit Kosten belastet ist.

Der RH empfahl dem Ministerium, die Wirtschaftlichkeit des Standortwechsels
kritisch zu hinterfragen, da das Bundesforschungszentrum erst 2015 von Maria-
brunn nach Schénbrunn Ubersiedelt war und durch die Ruckibersiedlung abermals
Kosten entstehen werden.

Das Ministerium betonte in seiner Stellungnahme, dass im Hinblick auf den Stand-
ortwechsel des Bundesforschungszentrums von Schénbrunn nach Mariabrunn
weder dem Ministerium noch dem Bundesforschungszentrum Kosten oder sonstige
okonomische Nachteile entstehen dirften.

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXV11.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



24.1

Hauptmietvertrag Bundesforschungs-
zentrum Uber ca. 15.000 m? Gebaude-

nutzflache (100 %)

73

111-28 der Beilagen XXV1I1. GP - Bericht - Hauptdokument

Standort Traunkirchen
Standortpartner und Flachennutzung

(1) Das Bundesforschungszentrum trat gegenliber der Wohnbaugesellschaft B als
Hauptmieter fur den Standort Traunkirchen auf. Von der gesamten verfligbaren
Nutzflaiche mietete das Ministerium Uber zwei Untermietvertrage im Jahr 2017
insgesamt rd. 58 % der Nutzflache vom Bundesforschungszentrum: Ein Untermiet-
vertrag war fir die Forstfachschule, der andere fir den Naturgefahren— und
Forschungscluster. Die Flachen fir den Naturgefahren— und Forschungscluster
waren nur zu einem geringen Anteil tatsachlich genutzt (TZ 15).

Die folgende Abbildung zeigt die Flachenaufteilung zwischen dem Bundesfor-
schungszentrum und dem Ministerium am Standort Traunkirchen:

Abbildung 9:  Standortpartner in Traunkirchen

Nutzung Bundes-
forschungszentrum

42 % Forstliche Ausbildungsstatte

32 % Forstfachschule

Untermietvertrage
— und Nutzungen
26 % Naturgefahren—und Ministerium
Forschungscluster
davon:

92 % Leerstand
8 % Nutzung durch Einforstungsverband
und Schutzwaldzentrum

Quellen: Mietvertrage des Bundesforschungszentrums; Darstellung: RH
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(2) Eine Hausbegehung mit dem RH im Zuge der Follow—up—Uberpriifung Ende
Janner 2023 erfolgte anhand der Flachenpléne und der vereinbarten Flachenauftei-
lung zwischen der Forstlichen Ausbildungsstatte, der Forstfachschule und dem
Naturgefahren— und Forschungscluster zum Stand 2017. Die tatsachlichen Nutzun-
gen bzw. Raumaufteilungen wichen teilweise vom Plan ab. Beispielsweise war der
Dachboden im alten Gebaude in die Nutzfliche eingerechnet, konnte jedoch
aufgrund mangelnder Statik nicht ausgebaut werden und ware daher von der Nutz-
fliche abzuziehen. Bis zum Ende der Follow—up-Uberpriifung lagen keine aktuali-
sierten Flachenplane und —aufteilungen vor.

Der RH kritisierte, dass bis Anfang 2023 keine aktualisierten Flachenplane und
—aufteilungen am Standort Traunkirchen vorlagen. Damit waren die Mieten, die sich
am Flachenaufteilungsschlissel orientierten, ebenfalls nicht richtig angepasst.

Der RH empfahl dem Bundesforschungszentrum und dem Ministerium, die Flachen-
zuordnungen zu kldaren und zu aktualisieren. Auf dieser Basis waren die Mieten neu
zu berechnen.

Laut Stellungnahmen des Bundesforschungszentrums und des Ministeriums sei im
Zuge der Endabrechnung des Bauvorhabens festgestellt worden, dass eine Feinab-
grenzung der Flachen und damit eine Neuverteilung zwischen den Mietern erforder-
lich seien.

Laut Bundesforschungszentrum sei diese Flachenabgrenzung durchgefiihrt und
seien die Mieten neu berechnet worden.

Das Ministerium erganzte, dass geplant sei, basierend auf den aktualisierten
Flachendaten den Untermietvertrag zwischen dem Ministerium und dem Bundes-
forschungszentrum sowie die Betriebskosten—Abrechnungen und betrieblichen
Kosten entsprechend anzupassen bzw. zu Gberarbeiten.
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Endabrechnung Traunkirchen

25.1 (1) Im Janner 2023 informierte der Leiter des Bundesforschungszentrums die Eigen-
tUmervertretung Uber den Abschluss der Endabrechnungsprifung zum Projekt
Traunkirchen. Beigeschlossen hatte er einen Bericht Gber die Prifung der Endab-
rechnung vom 3. Marz 2022 sowie von der Finanzprokuratur eine Kostenlbersicht
zur Endabrechnung und eine Ubersicht ber Kosten und Finanzierung des Projekts.
Die festgestellten und anerkannten Bruttogesamtkosten fir das Projekt betrugen
42,70 Mio. EUR.

Der urspringliche Hauptmietvertrag mit der Wohnbaugesellschaft Avom 5. Dezem-
ber 2014 basierte auf einer Nutzflache von 7.100 m? und einem geplanten Investiti-
onsvolumenvon 17,20 Mio. EUR brutto inklusive Grund, Planung, Herstellungskosten
und Bauzinsen.

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Nutzflache und der Gesamtkosten:
Abbildung 10: Entwicklung Nutzflache und Kosten am Standort Traunkirchen

Kosten
in Mio. EUR

50,00
42,70 Mio. EUR 45,00
40,00
35,00
30,00

14979 m? 14979 m? 25,00

17,20 Mio. EUR Nutzflache Nutzfliche 20,00

15,00

7. 100 m? 10,00

Nutzflache 5,00

38,02 mio. EUR

0,00

Planung Planung Endabrechnung
2014 2017 2023

Quelle: Bundesforschungszentrum; Darstellung: RH

Wie im Vorbericht ausgefiihrt, kam es im Projektverlauf u.a. durch die Hinzunahme
des Schilerwohnheims und durch Sonderwiinsche des Ministeriums (u.a. fir den
Ausbau in Vollholz und den Geb&dudestandard , klimaaktiv Gold“) zu einer Verdoppe-
lung der Nutzflache und Erhéhung der Errichtungskosten.
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Die jahrlichen Gesamtmietkosten zum Stand Janner 2023 betrugen 1,63 Mio. EUR;
die Mietdauer wurde vertraglich fur 40 Jahre vereinbart.

Der Bericht zur Priifung der Endabrechnung enthielt eine Ubersicht der Wohnbau-
gesellschaft B mit Gegeniberstellung der Kosten bei der Beauftragung im Jahr 2017,
der Kosten fir zusatzliche Beauftragungen sowie der Kosten in der Endabrechnung

netto und brutto. Diese stellten sich wie folgt dar:

Tabelle 9: Ubersicht Kosten Beauftragung 2017 und Endabrechnung
Beauftragung e . Endabrechnung
. zusatzliche Zwischen- Stand Janner 2023
Stand April 2017 .
Beauftragungen | kalkulation
netto
in Mio. EUR

Grundanteil 1,49 0,31 1,80 1,80 1,80
Grundnebenkosten 0,16 0,03 0,18 0,16 0,17
Infrastrukturkosten 1,74 1,74 1,76 2,11
Baukosten 22,62 1,79 24,41 25,05 30,06
davon

Reserve Altbau 0,25

Reserve erster und zweiter Bauteil 0,25

Zusatz Brunnenkiihlung, Aufzahlung

Holzschalung Fassade, Vorvergrauung 0,25

Anstrich

Ausbau Heimtrakt und Ausbau 073

2. Obergeschofs Verwaltung ’

Wechsel von , klimaaktiv Silber” 025

auf , klimaaktiv Gold” ’

Geléndeverdnderungen 0.06

im riickwdrtigen Freibereich ’
Planungskosten 2,94 0,51 3,45 3,86 4,63
davon

Zusatzbudget 0,29

Kticheneinrichtung 0,22
Nebenkosten/Wohnbaugesellschaft A 0,59 0,59 0,49 0,59
Bauverwaltung 0,79 0,29 1,08 1,18 1,18
Anschlisse 0,52 0,52 0,45 0,51
Nebenkosten und Finanzierung 1,50 1,50 173 1,80

Bankdarlehen
Summe 32,34 2,93 35,27 36,47 42,86
Erganzung RH (in EUR):

abziglich Nachlass nach Vergleich -150.658,97

Gesamtkosten (Stand 18. Janner 2023) (brutto) 42.704.644,62

Rundungsdifferenzen moglich Quelle: Bundesforschungszentrum
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Laut dem Bericht Gber die Prifung der Endabrechnung waren vom gesamten Bauvo-
lumen in Hohe von 42,86 Mio. EUR ca. 770.000 EUR nicht ausreichend prifbar bzw.
konnten vorldufig nicht anerkannt werden. Im Juni 2022 vereinbarten Vertreter des
Bundesforschungszentrums, des Ministeriums, der Wohnbaugesellschaft B, ein
Vertreter der Finanzprokuratur sowie der Sachverstandige, dass es finale Gesprache
der Finanzprokuratur mit der Wohnbaugesellschaft B zur Endabrechnung geben
solle. In einem Schreiben vom August 2022 schlug die Finanzprokuratur vor, den
Nachlass von rd. 150.000 EUR anzunehmen, womit die Endabrechnung des Bauvor-
habens endglltig finalisiert werden kénne. Sie riet von einer prozessualen Auseinan-
dersetzung ab. Dem kam das Bundesforschungszentrum nach.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kosten von der Beauftragung bis zur
Endabrechnung:

Tabelle 10: Entwicklung der Kosten von der Beauftragung 2017 bis zur Endabrechnung
Differenz 2017
Beauftragung | Endabrech- und Endabrechnung
April 2017 nung netto*

Verdanderung

in Mio. EUR in %
Grundanteil 1,49 1,80 0,31 20
Grundnebenkosten 0,16 0,16 0,00 0
Infrastrukturkosten 1,74 1,76 0,02 1
Baukosten 22,62 25,05 2,43 11
Planungskosten 2,94 3,86 0,92 31
\'X/e;;ennbk;j;:énschaﬁ A 0,59 0,49 0,10 16
Bauverwaltung 0,79 1,18 0,39 50
AnschlUsse 0,52 0,45 -0,07 -13
gaer?lfdnakrcl)::]e;nnund Finanzierung 1,50 173 0,23 15
Summe 32,34 36,47 4,13 13
Rundungsdifferenzen méglich Quelle: Bundesforschungszentrum

L ohne Beriicksichtigung der rd. 151.000 EUR nach dem Vergleich

Die Baukosten stiegen mit 2,43 Mio. EUR betragsméaRig am starksten. Die Verdande-
rung war am hdchsten bei der Bauverwaltung mit 50 %, bei den Planungskosten mit
31 % und beim Grundanteil mit 20 %.

Zur Finanzierung des Projekts nahm die Wohnbaugesellschaft B drei Darlehen in
Hohe von 34,31 Mio. EUR auf (Tabelle 3, TZ 14). Weitere Finanzierungsbeitrdge in
Hohe von insgesamt 8,4 Mio. EUR stammten aus nicht rlickzahlbaren Einmalzahlun-
gen und Forderungen.
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(2) Der Zeitraum von der Planung bis zum Abschlussbericht zur Endabrechnung am

Standort Traunkirchen erstreckte sich von 2013 bis 2023. Die folgende Abbil-
dung stellt die Meilensteine dar:

Abbildung 11: Zeitleiste Standort Traunkirchen

2013 September 2018
Planungsbeginn des Ubernahme des Gebaudes und
Ministeriums mit Er6ffnung am Standort
Wohnbaugesellschaft A Traunkirchen
Dezember 2014 Sommer 2020
Abschluss Mietvertrag zwi- Vorlage der Endabrechnung
schen Wohnbaugesellschaft A vom Bautrager
und Bundesforschungszentrum
Herbst 2016 November 2021
Verkauf der Liegenschaft Vorabversion des
und Ubergabe des Projekts Berichts tGber die
von Wohnbaugesellschaft A Prifung der Endab-
an Wohnbaugesellschaft B rechnung
Mdrz 2022 Jénner 2023
Bericht Gber die Prufung Abschluss-
der Endabrechnung bericht zur
End-
abrechnung
I TR
| bepr 2022 202
Wzo
| T 5015 | 2016

013 | 2014

Mai 2017
Baubeginn

l Jul)|i 2017

Abschluss Hauptmietvertrag
zwischen Wohnbaugesellschaft B
und Bundesforschungszentrum

l November 2017

Untermietvertrag zwischen
dem Bundesforschungszentrum
und dem Ministerium (Forstfachschule)

Dezember 2017

Untermietvertrag zwischen dem
Bundesforschungszentrum und dem Ministerium
(Naturgefahren—und Forschungscluster)

Quellen: Mietvertrage und Endabrechnung des Bundesforschungszentrums; Darstellung: RH
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Baubeginn war im Mai 2017, im September 2018 konnten die Forstfachschule und
die Forstliche Ausbildungsstatte den Standort beziehen. Im Sommer 2020 legte die
Wohnbaugesellschaft B die Endabrechnung vor?, die ein vom Bundesforschungs-
zentrum beauftragter Sachverstandiger unter Mitarbeit von je einem Vertreter des
Bundesforschungszentrums und des Ministeriums (Prifteam) priifte.

Die Interne Revision des Ministeriums sichtete im November 2021 den vorlaufigen
,Bericht Gber die Prifung der Endabrechnung der Wohnbaugesellschaft B Gber die
Errichtung des Waldcampus Osterreich” vom 2. November 2021. Mitte Dezem-
ber 2021 Ubermittelte das Ministerium ein Feedback der Internen Revision mit
Verbesserungsvorschldgen an das Bundesforschungszentrum. Es forderte das
Bundesforschungszentrum auf, im Sinne des Feedbacks die Prifung der Endabrech-
nung und Gesamtdarstellung rasch zu erarbeiten.

Hauptsachliche Kritikpunkte der Internen Revision waren:

nur stichprobenartige Prifung anhand einzelner Positionen,

keine Prifung Uber die Einhaltung der Vergabebestimmungen,

keine Prufung der Zahlungsflisse sowie

keine Vergleichbarkeit der in der Endabrechnung vorgenommenen Gliederung mit
der urspriinglichen Kalkulation und daher keine Nachvollziehbarkeit der Kostenerho-
hungen zu den einzelnen Positionen.

Im Maérz 2022 legte das Priifteam einen Uberarbeiteten Bericht Gber die Prifung
der Endabrechnung vor. Es hielt darin fest, dass es die Anmerkungen der Internen
Revision — soweit dies mdglich war — berUcksichtigt hatte. Die Interne Revision des
Ministeriums hatte ihre Revisionsprifung zur Endabrechnung bis zum Ende der
Follow—up—Uberpriifung noch nicht abgeschlossen.

Der RH merkte an, dass der Standort Traunkirchen im September 2018 bezogen, die
Prufung der Endabrechnung jedoch erst mit Beginn 2023 abgeschlossen wurde.

Der RH hielt fest, dass im Jahr 2014 Bruttoinvestitionskosten in Hohe von
17,20 Mio. EUR flr eine Nutzflache von 7.100 m? geplant waren. Er hielt kritisch
fest, dass sich die Bruttogesamtkosten fiir den Standort Traunkirchen laut der Endab-
rechnung auf insgesamt 42,70 Mio. EUR beliefen. Die Nutzflaiche lag bei
rd. 15.000 m2. Im Vergleich zum urspriinglich geplanten Investitionsvolumen erhéh-
ten sich somit die Kosten um 25,50 Mio. EUR bzw. auf das Zweieinhalbfache, die
Nutzflache verdoppelte sich.

Der Spatenstich fiir den Standort Traunkirchen erfolgte im Sommer 2017, die Ubergabe der Geb&ude im
September 2018. Im Vorbericht (TZ 22) hatte der RH bereits festgehalten, dass bis Ende Marz 2019 keine
Endabrechnung vorlag.
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Ein Vergleich der Nettokosten zeigte insbesondere Erhéhungen bei den Baukosten
und bei den Planungskosten. Die Veranderung war am hochsten bei der Bauverwal-
tung mit 50 %, bei den Planungskosten mit 31 % und beim Grundanteil mit 20 %.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Kosten flr den Standort und fir die variabel
verzinsten Darlehen kinftig zu hohen laufenden Kosten fiir das Bundesforschungs-
zentrum und das Ministerium fihren werden.

Er verwies in diesem Zusammenhang insbesondere auf seine Ausfiihrungen zu:

e den Mietkosten (TZ 14),

e den leerstehenden Fldchen des Naturgefahren—und Forschungsclusters (TZ 15),
* den nicht kostendeckenden Tarifen (TZ 11, TZ 20),

e der wirtschaftlichen Situation des Bundesforschungszentrums (TZ 16).
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Resumee

Die Bedeutung des Waldes als wichtiges Okosystem erhielt aufgrund der Auswirkun-
gen klimatischer Veranderungen, des erhohten Schadlingsdrucks und der verstark-
ten Wahrnehmung in der Gesellschaft zunehmende Aufmerksamkeit. Dadurch
ergab sich eine gestiegene Nachfrage nach Expertise und Forschungsergebnissen.

Das Bundesforschungszentrum legte vor diesem Hintergrund in seinem strategi-
schen Unternehmenskonzept fir den Zeitraum 2021 bis 2025 den Fokus insbeson-
dere darauf, neue Madglichkeiten, Themenfelder und innovative Produktideen
auszuloten und seine Position als erster Ansprechpartner fir alle Fragen zu Wald
und Naturgefahren auszubauen und zu festigen. Zur Finanzierung der Aktivitdten
strebte es eine hohere und laufend angepasste Basiszuwendung an. Eine Aufgaben-
kritik und eine Darstellung der Aktivitdten, die das Bundesforschungszentrum mit
der zur Zeit der Strategieentwicklung verfligbaren Basiszuwendung leisten konnte,
gab es nicht.

Das Bundesforschungszentrum wickelte ab dem Jahr 2018 deutlich mehr Projekte
ab als davor und generierte damit hohere Einnahmen. Dennoch verschlechterte sich
seine wirtschaftliche Situation. So fihrten z.B. der erhohte Personalaufwand, nicht
kostendeckende Projekte, nicht kostendeckende Unterkunfts— und Verpflegungsbe-
triebe der Forstlichen Ausbildungsstatten und steigende Mietkosten am Standort
Traunkirchen auch zu hoheren Aufwendungen. Die Jahresergebnisse waren ab 2018
negativ.

Die gesetzlich festgelegte, nominell gedeckelte Basiszuwendung fur das Bundesfor-
schungszentrum in Hohe von 15,50 Mio. EUR jahrlich wurde seit der Ausgliederung
im Janner 2005 bis Ende 2022 nicht erhéht. Ab dem Jahr 2023 erfolgte eine Erho-
hung um 2 Mio. EUR.

Um langfristig ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften, empfahl der RH
dem Bundesforschungszentrum und dem Ministerium im Wesentlichen

auf Basis einer Aufgabenkritik ein nachhaltiges und tragfahiges Finanzierungskon-
zept fir das Bundesforschungszentrum zu entwickeln,

den Kauf der Liegenschaft am Standort Traunkirchen oder eine vorzeitige Tilgung
insbesondere der variabel verzinsten Bankdarlehen zu prufen,
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sowie dem Bundesforschungszentrum

e ein effektives Personalcontrolling einzurichten, um den weiteren Anstieg der Perso-
nalkosten zu verringern und die Personalkosten zu steuern,

e das Projektcontrolling zu verbessern,

e kostendeckende Tarife flir Unterkunft und Verpflegung an den Forstlichen Ausbil-
dungsstatten zu verrechnen bzw. Konzepte fir deren wirtschaftlichere Nutzung zu
erarbeiten sowie

e einen starkeren Fokus auf wirtschaftliche Risiken zu legen.

Die Endabrechnung fir den Standort Traunkirchen lag im Janner 2023 vor. Im
Vergleich zur Planung aus dem Jahr 2014, die von 17,20 Mio. EUR Gesamtkosten
und einer Nutzflache von 7.100 m? ausgegangen war, betrugen nach Erweiterungen
bzw. Ausstattungsverbesserungen des Projekts die Gesamtkosten 42,70 Mio. EUR,
die Nutzflache lag bei rd. 15.000 m?.
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Schlussempfehlungen

27 Der RH stellte fest, dass

e das Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren und
Landschaft von insgesamt zehn Uberpriften Empfehlungen des Vorberichts zwei
umsetzte, vier teilweise umsetzte und vier nicht umsetzte.

e das Bundesministerium fur Land— und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirt-
schaft von den sechs Uberpriften Empfehlungen des Vorberichts vier umsetzte und

zwei teilweise umsetzte.

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts

Vorbericht Nachfrageverfahren
TZ

Empfehlungsinhalt Status

Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald, Naturgefahren und Landschaft

13

35

28

33

12

83

Bei der Vorbereitung des ndachsten Unternehmenskonzepts ware

der Umfang der gesetzlichen Aufgaben des Bundesforschungs-

zentrums — etwa die Unterbringung und Verpflegung — im Rahmen

einer Aufgabenkritik grundlegend zu Uberprifen, weitere Ein- k.A.
sparungsziele und —-maRnahmen wéren zu vereinbaren und darauf

aufbauend waére ein nachhaltiges und tragfahiges Finanzierungs-

konzept zu entwickeln.

Mehrjdhrige Unternehmenskonzepte waren durchgdngig um
Uberprifbare Zielbeschreibungen zu erganzen und mit geeigneten

N . . tzt
MessgrolRen oder Meilensteinen zu versehen, um den Umsetzungs- umeesetz
fortschritt und die Zielerreichung beurteilen zu kénnen.

Die Fihrungsspannen in den Abteilungen mit wenigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern waren dem Umfang und der Komplexitat
zugesagt

des Leistungsspektrums anzupassen, um eine effiziente Unterneh-
menssteuerung zu ermoglichen.

Der hohe Anteil an Personalressourcen, die keinem Leistungs-

bereich zugeordnet sind, sollte moglichst reduziert werden. Dieser

Ressourcenanteil sollte auf Grundlage der gednderten Tatigkeitser- zugesagt
fassung evaluiert werden; in Folge waren weitere Rationalisierungs-

potenziale zu identifizieren.

Ein Personalentwicklungskonzept sollte erstellt werden. zugesagt

Die Ruckstellungen fir Urlaube und Zeitguthaben sollten in den
kommenden Jahren — etwa durch den Abbau von Resturlauben — umgesetzt
deutlich gesenkt werden.

Die Personaliiberlassungen waren schriftlich zu vereinbaren;

dabei sollte auch die Kostentragung geregelt werden. umgesetzt

Die Tarife der Forstlichen Ausbildungsstatten waren regelmafig im
Hinblick auf ihre Kostendeckung neu zu kalkulieren und gegebenen- umgesetzt
falls anzupassen.

TZ

11

Umsetzungsgrad

Reihe Bund 2020/16

Follow—up—Uberpriifung

teilweise
umgesetzt

teilweise
umgesetzt

teilweise
umgesetzt

teilweise
umgesetzt

nicht
umgesetzt

nicht
umgesetzt

umgesetzt

nicht
umgesetzt
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Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts Reihe Bund 2020/16

Vorbericht Nachfrageverfahren Follow—up—Uberpriifung
TZ Empfehlungsinhalt Status TZ  Umsetzungsgrad

Far die Forstlichen Ausbildungsstatten sollte ein gemeinsames

Konzept zur Sicherstellung einer langfristig wirtschaftlichen, nicht
effizienten Nutzung des Unterkunfts— und Verpflegungsbetriebs 2ugesagt 12 umgesetzt
entwickelt werden.

17

Angesichts der Langfristigkeit des Mietverhéltnisses fir das Forst-
liche Bildungszentrum Traunkirchen und des mit der Finanzierung
23 verbundenen Zinsdnderungsrisikos sollte die Entwicklung des zugesagt 14 umgesetzt
Euribor—Zinssatzes verfolgt und die Wahrnehmung der vereinbarten
Kaufoption geprift werden.

Bundesministerium fuir Land— und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

Bei der Vorbereitung des nachsten Unternehmenskonzepts ware
der Umfang der gesetzlichen Aufgaben des Bundesforschungs-
zentrums — etwa die Unterbringung und Verpflegung —im Rahmen
9 einer Aufgabenkritik grundlegend zu Gberprifen, weitere Ein- k.A. 2
sparungsziele und —malnahmen wdren zu vereinbaren und darauf
aufbauend wére ein nachhaltiges und tragfahiges Finanzierungs-
konzept zu entwickeln.

teilweise
umgesetzt

In Anstellungsvertragen mit leitenden Funktionaren waren
die Abfertigungsanspriche entsprechend den Bedingungen im
Angestelltengesetz zu vereinbaren; jedenfalls sollte bei Beendigung
des Dienstverhaltnisses durch die Dienstnehmerin bzw. durch den
5 Dienstnehmer keine Abfertigung zustehen. Weiters ware eine umgesetzt 8
Wertanpassung des Entgelts nur nach Zustimmung der zustandigen
Organe zu gewahren. In Anstellungsvertrage ware eine Verein-
barung aufzunehmen, die klarstellt, dass weder miindliche noch
schriftliche Nebenabreden zum Anstellungsvertrag bestehen.

umgesetzt

24 Ausgegliederte Rechtstrager waren nicht zur Umgehung I

des Personalplans des Bundes zu verwenden.

Auf eine budgetdre Bedeckung der zusatzlichen Aufgaben
25 des Bundesamts fir Wald ware hinzuwirken und dem Bundes- umgesetzt 13
forschungszentrum der daraus entstandene Aufwand jahrlich &

zu ersetzen.

umgesetzt

Angesichts der Langfristigkeit des Mietverhéltnisses fir das Forst-
liche Bildungszentrum Traunkirchen und des mit der Finanzierung

23 verbundenen Zinsdnderungsrisikos sollte die Entwicklung des zugesagt 14
Euribor—Zinssatzes verfolgt und die Wahrnehmung der vereinbarten
Kaufoption geprift werden.

umgesetzt

umgesetzt 10 I umgesetzt

Das Konzept fur die Flachennutzung des Naturgefahren—und
Forschungsclusters ware umgehend zu finalisieren und eine
22 Entscheidung tber die kiinftige Nutzung zu treffen, um die Leer- zugesagt 15
standskosten im Ausmal der Miete von monatlich rd. 20.300 EUR
zu reduzieren.

teilweise
umgesetzt
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Anknipfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum
fur Wald, Naturgefahren und Landschaft

(1)

Die Indikatoren zum strategischen Unternehmenskonzept waren durchgan-
gig mit geeigneten MessgrofRen oder Meilensteinen zu versehen und deren
Umsetzungsfortschritte zu evaluieren. (TZ 3)

Die Flhrungsspannen in den Bereichen mit wenigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern waren dem Umfang und der Komplexitdt des Leistungsspek-
trums anzupassen, um eine effiziente Unternehmenssteuerung zu ermogli-
chen. (TZ 4)

Die Geschéftseinteilung ware mindestens einmal jahrlich bzw. dann, wenn
sich Aufgabenbereiche und Zustandigkeiten dndern, zu aktualisieren. (TZ 4)

Die Ressourcenanteile waren auf Grundlage der geanderten Tatigkeitserfas-
sung zu evaluieren; in der Folge wéaren weitere Rationalisierungspotenziale zu
identifizieren. (TZ 5)

Ein Personalentwicklungskonzept wére zu erstellen. (TZ 6)

Die Ruckstellungen fir nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben waren in
den kommenden Jahren — etwa durch den Abbau von Resturlauben und die
Inanspruchnahmen von Zeitguthaben — deutlich zu senken. (TZ 7)

Ein verstiarktes Monitoring der Zeitguthaben, Uberstunden und Urlaube
sowie begleitende MalRnahmen, wie eine elektronische Zeiterfassung, waren
einzufihren. (TZ 7)

Die Tarife der Forstlichen Ausbildungsstatten waren regelmaRig im Hinblick
auf ihre Kostendeckung neu zu kalkulieren und gegebenenfalls anzupas-
sen. Dabei sollte das Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald,
Naturgefahren und Landschaft valide Auslastungszahlen bericksichtigen.
(TZ 11)

Fir die Forstlichen Ausbildungsstatten waren Konzepte zur Sicherstellung
einer langfristig wirtschaftlichen, effizienten Nutzung des Unterkunfts— und
Verpflegungsbetriebs zu entwickeln. (TZ 12)
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Die Nachtigungen von Referentinnen und Referenten sowie Vortragenden am
Standort Traunkirchen wéren —so wie in Ossiach — in Rechnung zu stellen;
samtliche Nachtigungen an den Forstlichen Ausbildungsstdtten waren in den
Deckungsbeitragsberechnungen des Bundesforschungs— und Ausbildungs-
zentrums fir Wald, Naturgefahren und Landschaft zu berlcksichtigen. (TZ 12)

Im Risikomanagement ware verstarkt auf die aufgezeigten finanziellen Risiken
zu achten; die Risikomatrix wéare dahingehend zu aktualisieren. (TZ 16)

Bei der Erstellung der jahrlichen Finanzplane waren die Einnahmen und
Ausgaben vorsichtiger abzuschatzen. (TZ 16)

Vorausschauend waren MalBnahmen zu setzen, um den weiteren Anstieg der
Personalkosten zu verringern und die Personalkosten durch effektives Perso-
nalcontrolling zu steuern. (TZ 18)

In den Darstellungen Uber die laufenden Projekte (z.B. in den Arbeitspro-
grammen, die dem Wirtschaftsrat vorgelegt werden) waren wirtschaftliche
Kennzahlen aufzunehmen; im Hinblick auf die schlechte wirtschaftliche Situ-
ation des Bundesforschungszentrums ware verstarkt auf Kostendeckung zu
achten. (TZ 19)

Das Projektcontrolling wére so zu verbessern, dass moglichst automatisiert
aussagekraftige Auswertungen erstellt werden kénnen, z.B. fiir die Steuerung
des Personaleinsatzes, der Kosten und der Termine Uber die gesamte Laufzeit
der Projekte und auch zusammengefasst flr alle Projekte. (TZ 19)
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Bundesministerium flr Land— und Forstwirtschaft,
Regionen und Wasserwirtschaft

(16)

Es ware darauf zu achten, dass der Wirtschaftsrat mit dem Leiter des Bundes-
forschungs— und Ausbildungszentrums fir Wald, Naturgefahren und Land-
schaft —wie im Anstellungsvertrag vorgesehen — die jeweiligen Zielkataloge
jahrlich im Vorhinein vereinbart. Die Zielkataloge und die Beurteilungsergeb-
nisse fir die Pramiengewahrung sollten nachvollziehbar in den Unterlagen
des Wirtschaftsrats dokumentiert werden. (TZ 8)

Alternative Konzepte fir die verflgbaren Flachen des Naturgefahren— und
Forschungsclusters am Standort Traunkirchen wdren zu Uberlegen; eine
Entscheidung Uber die kiinftige Nutzung wére zu treffen. (TZ 15)

Die Wirtschaftlichkeit des Standortwechsels des Bundesforschungszentrums
von Wien — Schonbrunn nach Mariabrunn ware kritisch zu hinterfragen, da
das Bundesforschungszentrum erst 2015 von Mariabrunn nach Schénbrunn
Ubersiedelt war und durch die Rickibersiedlung abermals Kosten entstehen
werden. (TZ 23)
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Bundesforschungs— und Ausbildungszentrum fir Wald,
Naturgefahren und Landschaft; Bundesministerium
fUr Land— und Forstwirtschaft, Regionen und
Wasserwirtschaft

(19)

(22)

Das strategische Unternehmenskonzept wére im Rahmen einer Aufgabenkri-
tik grundlegend zu Uberprifen, Entwicklungsziele bzw. Einsparungsziele und
—maRnahmen waren zu vereinbaren und darauf aufbauend wére ein nachhal-
tiges und tragfahiges Finanzierungskonzept zu entwickeln. (TZ 2, TZ 20, TZ 22)

Die beiden Optionen fiur den Standort Traunkirchen — die vorzeitige Tilgung
der variabel verzinsten Bankdarlehen Il und Il oder der Kauf der Liegen-
schaft — wéren unter Berlcksichtigung des gestiegenen Zinsniveaus und der
Endabrechnung erneut zu berechnen. Dabei waren z.B. auch unterschiedliche
zukinftige Zinsentwicklungen (Berechnungen fir drei bis vier Szenarien) zu
berlcksichtigen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen waren der voraussicht-
lichen Darlehensriickzahlung Uber die gesamte Laufzeit gegenlberzustellen.
Nach sorgféltiger Abwagung aller Optionen ware jene Variante zu wahlen,
die zu den geringsten Kosten und dem geringsten Risiko fir das Bundesfor-
schungs— und Ausbildungszentrum flr Wald, Naturgefahren und Landschaft
bzw. das Bundesministerium fir Land— und Forstwirtschaft, Regionen und
Wasserwirtschaft als Untermieter fuhrt. (TZ 14)

Es ware rasch eine gemeinsame Losung fur die Abgeltung der Differenz
zwischen den kostendeckenden Tarifen und den Beitragsleistungen der Forst-
fachschilerinnen und —schiler zu finden sowie eine Vereinbarung fur die
Zukunft zu treffen. (TZ 21)

Die Flachenzuordnungen zwischen dem Bundesforschungs— und Ausbil-
dungszentrum flr Wald, Naturgefahren und Landschaft und dem Bundesmi-
nisterium fir Land— und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft am
Standort Traunkirchen wéren zu klaren und zu aktualisieren. Auf dieser Basis
wdren die Mieten neu zu berechnen. (TZ 24)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Dezember 2023
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang

Tabelle A:

Zeitraum

Bundesministerien-
gesetz—Novelle

Ressortbezeichnung

Ressortbezeichnung und —verantwortliche im Bereich Land— und Forstwirtschaft

Bundesminister/in

1. Februar 2009 bis
7.Janner 2018

8. Janner 2018 bis
28. Janner 2020

29. Janner 2020 bis
17.Juli 2022

seit 18. Juli 2022

90

BGBI. I 3/2009

BGBI. 1 164/2017

BGBI. 18/2020

BGBI. 1 98/2022

Bundesministerium flr
Land— und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Bundesministerium
fir Nachhaltigkeit
und Tourismus

Bundesministerium
fur Landwirtschaft,
Regionen und Tourismus

Bundesministerium far
Land— und Forstwirtschaft,
Regionen und Wasserwirtschaft

2. Dezember 2008 bis
16. Dezember 2013:
Dipl.—Ing. Nikolaus Berlakovich

16. Dezember 2013 bis
18. Dezember 2017:
Dipl.—Ing. Andra Rupprechter

18. Dezember 2017 bis
8. Janner 2018:
Elisabeth Kostinger

8. Janner 2018 bis
3.Juni 2019:
Elisabeth Kostinger

3. Juni 2019 bis
7. Janner 2020:
Dipl.—Ing. Maria Patek

7. Janner 2020 bis
29. Janner 2020:
Elisabeth Kostinger

29. Janner 2020 bis
18. Mai 2022:
Elisabeth Kostinger

18. Mai 2022 bis
17.Juli 2022:
Mag. Norbert Totschnig, MSc

seit 17. Juli 2022:
Mag. Norbert Totschnig, MSc

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXV11.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



111-28 der Beilagen XXVI111. GP - Bericht - Hauptdokument 93 von 94

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXV11.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



94 von 94 111-28 der Beilagen XXV1I1. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-1069 der Beilagen XXVI1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 10- 23T18: 04: 08+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	_Ref148543148
	_Ref128675549
	_Ref128675567
	_Ref128726470
	_Ref128675582
	_Ref128675799
	_Ref128723569
	_Ref128675010
	_Ref128675632
	_Ref128675835
	_Ref128674783
	_Ref128674479
	TZ_15
	_Ref130453554
	27
	26
	TZ 25
	25
	24.3
	TZ 24
	24
	23.3
	TZ 23
	23
	22.3
	TZ 22
	22
	21.3
	TZ 21
	21
	20.3
	TZ 20
	20
	19.3
	TZ 19
	19
	18.3
	TZ 18
	18
	TZ 17
	17
	16.3
	TZ 16
	16
	15.3
	TZ 15
	15
	14.3
	TZ 14
	14
	TZ 13
	13
	12.3
	TZ 12
	12
	11.3
	TZ 11
	11
	TZ 10
	10
	TZ 9
	9
	8.3
	TZ 8
	8
	7.3
	TZ 7
	7
	6.3
	TZ 6
	6
	5.4
	5.3
	TZ 5
	5
	4.3
	TZ 4
	4
	3.4
	3.3
	TZ 3
	3
	2.3
	TZ 2
	2
	1
	14.4
	22.4
	2.4
	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und –gegenstand
	Strategisches Unternehmenskonzept 
	Aufgabenkritik
	Ziele

	Führungsspannen
	Tätigkeitserfassung
	Personal
	Personalentwicklungskonzept
	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben
	Anstellungsvertrag mit dem Leiter des Bundesforschungszentrums
	Personalüberlassungen
	Umgehung des Personalplans

	Forstliche Ausbildungsstätten
	Tarife für Unterkunft und Verpflegung
	Nutzungskonzept für Unterkunft und Verpflegung

	Aufwandersatz für hoheitliche Kontrollaufgaben
	Kaufoption Traunkirchen
	Konzept für die Flächen des Naturgefahren– und Forschungsclusters
	Wirtschaftliche Situation des Bundesforschungszentrums
	Wirtschaftliche Entwicklungen
	Kennzahlen des Bundesforschungszentrums und Einfluss Traunkirchen
	Personal
	Projekte
	Liquiditätssichernde Maßnahmen
	Tarife der Forstfachschule
	Erhöhung der Basiszuwendung
	Standort Mariabrunn

	Standort Traunkirchen
	Standortpartner und Flächennutzung
	Endabrechnung Traunkirchen

	Resümee
	Schlussempfehlungen
	Anhang
	Tabelle 1: 	Beispiel für die Festlegungen zu einem Teilziel
	Tabelle 2: 	Unterkunfts– und Verpflegungsbetrieb 2017 im Vergleich zu 2021
	Tabelle 3: 	Darlehen zur Finanzierung des Standorts Traunkirchen
	Tabelle 4: 	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Bundesforschungszentrums
	Tabelle 5: 	Abweichungen zwischen den genehmigten Budgets (Finanzplänen) und Jahres­-ab­schlüssen
	Tabelle 6: 	Entwicklung der Bilanz des Bundesforschungszentrums
	Tabelle 7: 	Entwicklung relevanter Kennzahlen des Bundesforschungszentrums
	Tabelle 8: 	Entwicklung des Personalstands 
	Tabelle 9: 	Übersicht Kosten Beauftragung 2017 und Endabrechnung
	Tabelle 10: 	Entwicklung der Kosten von der Beauftragung 2017 bis zur Endabrechnung
	Abbildung 1: 	Umsetzungsstand ausgewählter Empfehlungen aus dem Vorbericht
	Abbildung 2:	Entwicklung Nutzfläche und Kosten am Standort Traunkirchen
	Abbildung 3: 	Bundesforschungszentrum – Rahmenbedingungen und Handlungsbedarf
	Abbildung 4:	Standorte des Bundesforschungszentrums 
	Abbildung 5:	Verteilung der Leistungsstunden 2017 und 2021 
	Abbildung 6:	Monatliche Gesamtmietkosten für den Standort Traunkirchen von Oktober 2018 bis Jänner 2023
	Abbildung 7:	Entwicklung der Projektanzahl laut Plandaten
	Abbildung 8:	Entwicklung der in den Projekten eingesetzten Personalstunden pro Jahr
	Abbildung 9:	Standortpartner in Traunkirchen 
	Abbildung 10:	Entwicklung Nutzfläche und Kosten am Standort Traunkirchen
	Abbildung 11:	Zeitleiste Standort Traunkirchen

		2024-10-23T18:04:08+0200
	Parlamentsdirektion




